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ſtaaten darf nicht außer acht gelaſſen werden, daß die Miſſionen
auch m Intereſſe der Politik des Heimatlandes arbeiten und vom
Staate unterſtützt werden, vas bei einem kolonieloſen Staate wie
Oeſterreich nicht der Fall iſt Auch iſt 3u bedenken, daß der iſſions⸗
gedanke nicht bei allen Nationen gleich lebendig iſt, ſo daß auch
bei dem polyglotten Kaiſerſtaate der Umſtand ins Gewicht fällt
Auch das darf, meinen wir, nicht überſehen

3 werden, daß abgeſehen
von den eigenen Landesbedürfniſſen bei uns der Bonifatiusverein
eifrig ge  EH wird, und ebenſo manche Gabe nach Bosnien wandert
Und In manchen Städten ltzen Sammler für Miſſionen, der
Trappiſten, deren Erfolge gleichfalls nicht veröffentlicht werden.
anz beſonders aber möchten wir hervorheben, daß Seine Majeſtät
Unſer Kaiſer Franz b

ſeph ein hervorragender Wohltäter der
Miſſionen iſt Der Oeffentlichkeit werden dieſe Leiſtungen allerdings
nicht mitgeteilt, aber wir wiſſen daß die Welt ſtaunen würde, enn
ſie die Größe derſelben un Erfahrung brächte. Indem wir dieſe
Zeilen 30 Unſerer Ehrenrettung niederſchreiben, wünſchen wir zugleich,
daß der Eifer für die katholiſchen Miſſionen immer mehr und me

zunehme und auch dort eindringe, bisher nicht zur errſcha
gelangen konnte.

Linz, März

römiſchen rage
on Dir oſe Maſſarette In Luxemburg.

Die römiſche Frage iſt eute brennender als 1e. Es enügte nicht,
mit Mann und viel Artillerie ſich einer alten, kaum verteidigten
Stadt bemächtigen, mit bewaffneter Hand ein Plebiszit organiſieren,
den önig m einer päpſtlichen Reſidenz, die Parlamente In päpſtlichen
aläſten, die Miniſterien umn Klöſtern unterzubringen, ein ſogenanntes
Garantiegeſetz 3u machen und mM allen Tonarten zu feiern, wie Lu zzatti

getan, als „Monument, würdig der alten lateiniſchen Weisheit“. Bei
der römiſchen rage handelt ſich nicht Aum ihrer Qatur nach zufällige
und der Verjährung unterworfenen Rechte Uund Tatſachen, wie Dy
naſtien oder Konſtitutionen ſich verändern, abwechſeln, ſondern den
n  1 eines einzelnen Staates mit einem univerſalen rinzip
göttlichen Urſprunges, welches die ziviliſierte Welt anerkannt hat,
dem Prinzip der Unabhängigkeit der katholiſchen Kirche und ihres ber
hauptes Ein ſolcher Konflikt erliſcht nicht von ſelbſt Iim Laufe der ahre
Einen klaren lick bewies der Abgeordnete Domenico Carutti, als CET anl

Jänner 1871 bei der Garantiegeſetz⸗Debatte IM Parlament Florenz
ſeinen Kollegen zurief: „Die römiſche rage wurde nicht September
entſchieden, die römiſche Frage hat jenem Tage vielmehr begonnen;
ſie bleibt en und unentſchieden!“

Und ſein Kollege Toscanelli ſagte anl folgenden Februar bezüglich
des Garantiegeſetzes: „Hier handelt S ſich nicht Um ern Ding mit opf
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ſondern eln Ding ohne Kopf; eS handelt ſich Aum ein Ding, das einen
Schwanz, einen ſehr langen Schwanz 40

D0 lang war der Schwanz, daß ſich U  4*  ber mehr als 40 Jahre
hinausgezogen hat Wie * auch anders ſein, da der als Erſatz
für den Kirchenſtaat keine wirkliche Garantie ſeiner Freiheit und nab⸗
hängigkeit erhalten hat! Daß die angeblichen Garantien nichts taugen, iſt
Nr Weltkriege uch jenen Kreiſen offenbar geworden, die rüher den und
gebungen der papſttreuen Katholiken ſpötti gegenüber geſtanden. Alle
ehrlichen, einſichtigen Leute anerkennen eute die N di I. In
völkerrechtlich geſicherten Unabhängigkeit des Heiligen Stuhles,
deſſen hohe Bedeutung als moraliſcher und internationaler Macht
faktor von niemand mehr geleugnet werden kann. Die übernationale
Friedensmiſſion des Papſtes iſt für die Welt ſo wichtig, daß
ſeiner ſouveränen Freiheit und Unabhängigkeit alle großes Intereſſe aben

In der Enzyklika A beatissimi Apostolorum vom November 1914
ſchreibt der glorreich regierende Papſt Enedi on
eit langem genießt 10 die Kirche nicht mehr jene volle Frei⸗
heit, deren ſie bedarf, eitdem nämlich ihr Haupt, der
nicht mehr jenes Schutzmittel beſitzt, das durch beſondere
Fügung der göttlichen Vorſehung im Laufe der Jahrhunderte
Ar Sicherung ſeiner Freiheit empfangen hatte. Die Weg⸗
nahme dieſes Schutzmittels hat, ite S 10 nicht anders ſein
konnte, den Katholiken nicht geringe Beunruhigung bereitet;
denn alle, die ſich 0  ne des Papſtes Nennen, nah und fern,
verlangen mit vollem Rechte, arüber In Sicherheit ſein,
daß ihr gemeinſamer Vater In usübung ſeines Apoſtoliſchen
N‚  Umtes Einfluſſe irdiſcher Machthaber frei —  .—
And durchaus frei vor aller Wel erſcheine. te Wir darum
den ſehnlichen Wunſch a  en, daß die Völker mögli bald
miteinander Frieden ſchließen, ſo wünſchen Wir auch ringend,
daß für das Haupt der Kirche jene unnatürliche Lage a uf⸗
höre, die dem Frieden der Völker aus vielen Gründen o
großen Schaden zufügt. Unſere orgänger, beſtimmt nicht
durch irdiſche Rückſichten, ondern durch die heiligen enih res Amtes, haben wiederholt zur Verteidigung der E  e
Ind Würde des Apoſtoliſchen Stuhles dieſen Zuſtand
Verwahrung eingelegt. Durch die gleichen Gründe bewogen,
ernenuern — hiermit dieſe Verwahrung.

Hier ſei die römiſche Frage in ihren Hauptmomenten etwas beleuchtet.
Die Revolution auf dem Sege nach Rom.

Das Königreich Italien iſt 0  u nicht geringem eil das derk de
revolutionären Nationalismus, der auch vor dem Patrimonium Petri,
dem auf denkbar legitimſter Erwerbsart, beſten Rechtstiteln beruhendenehrwürdigſten Staat, der äußern Garantie der geiſtlichen Souveränität des
Papſtes, nicht Halt machte. Daß die Geſchichte des „Riſorgimento“ eine

„Theol.⸗prakt. Quartalſchrift“ 1916
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lange Reihe von Rechtsbrüchen und Gewalttaten bietet, das muß jeder
rechtlich denkende Kenner der Ereigniſſe ugeben und beklagen, auch wenn

noch ſo ſehr überzeugt iſt, daß 8 eine Notwendigkeit war, Italiens
Zerſtückelung und teilweiſer Unfreiheit ern nde machen. Von langer
Hand her bereitete Graf Cavour, der ettende Staatsmann des König⸗
reiches Sardinien, die Durchführung ſeiner ane bezüglich der Einheit
Alten vor Am 11 Oktober 1860 bezeichnete zuerſt IM Turiner
Parlament RBoma capitale, Rom Hauptſtadt des Einheitsſtaates, als Ziel
der italieniſchen Politik. Wenn der Osservatore Romano ** (2 März 8.24.‚
die Taktik Cavours als doppelzüngig und treulos brandmarkt, da bei ſeinem
Vorgehen Heuchelei mit Zynismus, Hinterliſt mit offener Gewalt, Be⸗
euerun der Ergebenheit mit Spott und Hohn abwechſelten und der Schein
einer Verteidigung des Papſtes erweckt wurde, um ihn ſicherer zu
treffen, ſo beſagt die ſcharfe, aber gerechte Kritik doch nicht, daß Cavour
CS bewußt auf die Vernichtung des Papſttums abgeſehen d  E Er gehörte
nicht zu *  jenen Italianiſſimi, welche mit der geiſtlichen Macht des Papſt
tums aufräumen wollten. In der Zeit des „Riſorgimento“ wurde alles
aufgeboten, das Volk zu überzeugen, daß die Sache der italieniſchen
Einheit die E und Intereſſen der Religion in keiner Weiſe ſchädigen
würde. Als CS ſich im März 1861 die feierliche Proklamierung des

Königreiches Italien andelte, lehnte Cavour m der Zweiten Kammer
zu Turin, einem Parlament, das, obwohl von einem großen Teil Italiens
gewählt, aus verſchiedenen Gründen als wirkliche nationale Volksvertretung
nicht gelten konnte, mit Verachtung die ihm zugeſchriebene Zweitrolle de.  V
von der Revolution nachgeſchleppten Schiffes ab und bezeichnete ſich al

＋
„rimorchiatore“. Gegenüber dem am ärz laut gewordenen Unſch
nach einer Formel, welche die Bildung Italiens al  UD Tat des Volkes hin⸗
ſtellen 0  E, bemerkte 0l3 „Es war die königliche Regierung, we
die Initiative zum Feldzuge In der Krim ergriff, CS war die königliche
Regierung, welche die Initiative ergriff, auf dem Pariſer Kongreß UD
Recht Italiens zu proklamieren, CS war die königliche Regierung, welche
die Initiative der großen Taten von 1859 ergriff, deren Italien ſich
konſtituierte.

Der allmächtige Miniſter wollte auch nicht zugeben, daß V  iltor
Emanuel II ſich nach dem orbi. des Franzoſenkaiſers „König der
Italiener“ nannte Doch konnte nicht verhindern, daß der Monarch NN

März den CT.  *  itel „Durch Gottes nade und durch den Willen
der N  catton önig von Italien“ annahm. Cavour und ſeine Nachfolger

m Wirklichkeit Schuldgenoſſen der von den Geheimbünden geleiteten
Umſturzparteien, m deren Botmäßigkeit ſie immer mehr gerieten. D  16
Monarchie des geeinten Italien mußte nachträglich zum eil ihre Recht⸗
fertigung m der Revolution, einem E. unruhigen und unerſättlichen
Element, Ende März 1861 fand m dem genannten Parlament
eine Dehatte über die neuen Verhältniſſe, ſpeziell die römiſche Frage

Cavour beweiſen, daß der Ruin Roms aus der Vereinigung
der zwei Gewalten in einem Souverän kommen müſſe. der
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Frage, ob ſchon etzt Rom als Hauptſtadt des Königreiches Italien
proklamieren ſolle, ſagte * an 25 März: 7* zögere nicht anzuerkennen,
daß his 1789 die weltliche Herrſchaft eine Garantie der nahängigkeitfür den Heiligen Stuhl) war.“

Zwei Tage ſpäter behauptete er, m der Zeit, wo Recht
gelte, ſei jene temporale Macht ſür ihren Zweck unwirkſam. „Das .  Mi 2
niſterium hat euch geſagt, daß ES die römiſche Frage zu oſen glaubt, indem
S den aufrichtigen Teil der katholiſchen Geſellſchaft davon überzeugt, daß
die Vereinigung Roms mit Italien der Unabhängigkeit der Kirche keinerlei
*  oru . rief Cavour aus und verſicherte, in der Preisgabe ſeiner
weltlichen Herr habe der Papſt das einzige *  ——  ittel, die geiſtliche
retten Ohne om als Hauptſtadt könne Italien ſich nicht definitiv kon
ſtituieren. Das agte derſelbe Staatsmann, der 1859 Im Frieden von
Villafranca das italieniſche Nizza und Savoyen, das Stammland der
Dynaſtie, Frankreich überlaſſen hatte. Faſt einſtimmig nahm die Kammer
Am — März olgende von Cavour entworfene, von Boncompagni
un Audinot eingebrachte Tagesordnung „Nach Anhörung der
klärungen des Miniſteriums, m der Zuverſicht, daß nach Sicherſtellung der
Würde, des Anſehens und der Unabhängigkeit des Papſtes und der vollen
Freiheit der Kirche, im Einvernehmen mit Frankreich, der Grundſatz der
Nichtintervention angewandt und Rom, von der nationalen Meinung als
Hauptſtadt begrüßt, mit Italien vereinigt werde, geht die Kammer zur
Tagesordnung über

Zu dem Satzteil „Rom werde von der nationalen Meinung als
Hauptſtadt begrüßt“E der Abgeordnete Chiaves bemerkt, der öffentlichen
Meinung Urſe man nur das zugeſtehen, was nicht Iun-n dem eigenen Ge⸗
wiſſen, ſondern auch dem Nationalintereſſe entſpreche. Chiaves fragte, ob

ſich bei der Ueberlaſſung von Nizza Frankreich viel Aum die
öffentliche Meinung gekümmert habe Bemerkenswert iſt übrigens das Ge
ſtändnis, welches Criſpi ahre ſpäter, Am Juni 1881, mn der
Abgeordnetenkammer machte, als agte „Alles, was wir ſehen und

In den —40— letzten Jahren geſchehen iſt, wäre nicht eſchehen,
CS ſeiner Verwirklichung notwendig eweſen wäre, das 5⁰0 befragen.“

Seit jener berühmten Tagesordnung IO man äiberall von der
römiſchen Frage. Wenige Wochen ſpäter, am Juni, ſtarb Cavour, aus⸗geſöhnt mit der Kirche; ſein letztes Wort den ihm beiſtehenden Ordens⸗
mann Dar: „Freie 11  * m freien Staate.“

Wie  — Cavour, der Werkmeiſter der Einheit Italiens, ſtändig den
Standpunkt vertreten atte, daß die Annexion Roms, die für ihn noch m
nebelhafter Ferne lag, nicht im katholikenfeindlichen Sinne ſtattfinden
könnte, ondern In ezug auf den dem Papſte bietenden Erſatz deſſen
Einwilligung te auch die anttion der Mächte, ſpeziell Frankreichs,
umgänglich nötig ſei, und Nur „moraliſche Mittel“ angewandt werden
dürften, ſo waren auch andere Staatsmänner, Wie Cavours NachfolgerRicaſoli, bemüht, den Papſt zu bewegen, gütlich auf den Kirchenſtaat
verzichten. Hatten auch zahlreiche Kämpfer für ein geeintes Vaterland den

27
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ſehnlichen Wun den Papſt m voller Freihei und Unabhängigkeit IU
ſehen, ſo fehlte eS anderſeits nicht an Fanatikern, die hofften, daß die
Wegnahme des Kirchenſtaates der Anfang Ende der geiſtlichen Sou⸗
veränität des Papſtes ſein würde. Seit Cavour triumphierte ſtets die
Intrige, das dle Vaterlandsgefühl dem Sektiererziel der Zerſtörung des

Katholizismus in Italien dienſtbar I machen. Gewiſſen Haupthelden des
„Riſorgimento“ CS mehr darum tun, den Katholizismus zu ver

nichten als Italien einigen. Sie nicht ſo ſehr beſtrebt, alien
eine Hauptſtadt geben, worin Regierung und Parlament ſich unbehaglich
fühlen mußten, als das größte Hindernis beſeitigen, das die Hand
Gottes jenen entgegengeſtellt hatte, we  6 die Kirche ii die eſſeln des
modernen Staates chlagen wollten. Die italieniſche Freimaurerei hat ſelbſt
zugegeben, daß das Programm em doppeltes war: zunächſt Zerſtörung der
weltlichen Herrſchaft des Papſtes, ann Vernichtung ſeiner geiſtlichen Ge⸗
walt Hervorragende Wortführer und Blätter der revolutionären Aktions
partei haben mit EL wünſchenswerten Offenheit den Ruin desa
lizismus als Hauptziel der politiſchen Ereigniſſe hingeſtellt. Mazzini,
ihr geiſtiges Haupt, erklärte im April 1852 „Das ttalient olk iſt
berufen, den Katholizismus zerſtören.“ Am März 1861 machte
Petrucelli della Gattina m der Abgeordnetenkammer das Geſtändnis: „Das
Generalprinzip der italieniſchen Revolution iſt die Abſchaffung der welt
en Herrſchaft, die Abſchaffung des Papſttums.“ Im Sommer desſelben
Jahres agte Mazzini „In den ugen jener, welche un das Geheimnis
der päpſtlichen Autorität eindringen, bringt die Beſeitigung der weltlichen
Gewalt notwendigerweiſe die Befreiung des Menſchengeſchlechtes von der
geiſtlichen Gewalt mit ſich.“ Das angeſehene Turiner iritto“
welches unter ſeinen Mitarbeitern eine Reihe von Politikern zählte, die
nach 1870 im Lande den Ton angaben, ſchrieb 31 Uli 1863 „Das
weſentliche und beſondere Ziel der italieniſchen Bewegung iſt die Befreiung
der menſchlichen Gewiſſen Katholizismus. In dieſem Sinne gab
Giuſeppe Ferrari kund, daß „Italien ſich das chriſtliche Europa,
gegen das Syſtem des Chriſtentums erhoben habe.“ m Auguſt 186
geſtan „Diritto“: „Wenn die Civiltà OCattolica ſagt, das Endziel der
italieniſchen Revolution ſei die Zerſtörung der Kirche, ſo hat die Civilta
GCattolica? recht.“ Ruggiero Bonghi Eerho ſich and 21 pri 1865 m
der Kammer und ſtellte die Frage „Wo haben ir unſeren Feind?“
Und ETL gab die Antwort: glaube, daß un Italien m der beſtehenden
Verfaſſung der römiſchen Kurie und der katholiſchen Geſellſchaft zu ehe
ift. 4 Der Abgeordnete Mieeli agte Am 17 Februar 1866 m der Kammer:

hgabe geglaubt und glaube, daß alten dle Miſſion darin beſteht,
um allgemeinen Wohl die Gewiſſensfreiheit eſt zu begründen, indem im
Papſttum Und m ſeinen Einrichtungen das die Menſchheit hemmende Boll
werk bekämpft wird.“ Und EL fügte inzu „Was anders kann mit
dem Papſttum anfangen, als S vernichten?“ Den Grund gab Cairoli In
der Kammerſitzung vom Juni 1867 an, indem Uunter dem Beifall
der Linken erklärte: „Wir betrachten das Papſttum als eine Gefahr
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10 betrachten eS als ein ſtändiges Attentat auf Italien.“ Wie aus dem
Kontext hervorgeht, ſprach geiſtlichen apſttum, nicht von der
weltlichen Herrſchaft. Andreotti äußerte ſich anl Uli 1867 DI Par⸗
lament alſo „Wé brauchen eine Revolution, die im Namen aller Kulte

den katholiſchen Kultus gemacht wird  40 Garihaldi Orderte immer
wieder auf, das „Krebsgeſchwür“ des Papſttums zu vertilgen. Auf dem
„Genfer Friedenskongreß!“ von 186 ließ m den Beſchlüſſen erklären,
„das apſttum ſei abgetan“.

n da hätte Pius errſchaften mit offenen Armen auf⸗
nehmen ſollen! Oft hat durch die at bekundet, daß das Papſttum
Verbeſſerungen und Veränderungen gemäß den Zeitverhältniſſen nich
widerſtrebt. Er mußte allerdings die Ueberzeugung gewinnen, daß die Re
volution nicht ſo ſehr das Wohl des Volkes als den Schaden der Kirche
anſtrebte. Wenn der Papſt allem Drängen erzicht auf Rom em
entſchiedenes Non D  III entgegenſtellte, o Dar das nicht blinde Hart  2  2
näckigkeit, ſondern klarſehende Feſtigkeit. Er begnügte ſich nich mit einem
Proteſt, ondern gab auch die Gründe ſeiner ablehnenden Haltung an
In ſeiner Allokution vom Dezember 1860 agte Pius „Nihil
ahud intendunt t moliuntur. uam Ut Sancçtissimae Religionis
fundamenta Subvertant.“ Das wiederholte öfters und betonte am

Tage, nachdem Viktor Emanuel den Titel eines Königs von Italien
angenommen ＋

E „Si mniusta 18 petantur, praestare 0u

possumus.“ Wiederholt verpflichtete ſich das offizielle Italien Iu den
ſechziger Jahren, keine katholikenfeindliche, keine Löſung der römiſchen Frage
durch die gewaltſame Okkupation Roms herbeizuführen. Der König e.
gab mehrmals feierliche Erklärungen ab, wonach ES ſeine unwandelbare
1 ſei, die Unabhängigkeit des Papſtes m dem ihm zu erhaltenden
Rom zu ſchützen, ſo in ſeiner anl 15 Dezember 1866 in der ge⸗
ordnetenkammer gehaltenen Ede. Dieſen Verſicherungen ſchenkte jedo weder
der Papſt noch Napoleon Glauben. m 17 Oktober 1867 erließ
der Papſt jenes denkwürdige Rundſchreiben, worin vor der chriſt

—

2
lichen Welt ſeine Bedrängnis ſchilderte und die italieniſche Regierung aut
anklagte

Die Okkupation Roms.
In  Q der „Unita Italiana  — vom ezember 1868 ſchrieb Mazzini,

die Monarchie kfönnte nicht ihr Heer den Papſt ins Feld ſchicken
„ohne ihre eigene durch die Fahne der Revolution zu erſetzen

ohne feierliche, mit freiem Willen eingegangene erträge mit Füßen
treten, ohne die Quelle der Autorität, der einzigen tütze für das

Leben des Papſttums und für ihr eigenes Leben, zu zerſtören, ohne
einen überlegten Selbſtmord 3u begehen. 2  AIm 31 uli 1870 rief
der italieniſche Außenminiſter Visconti Venoſta mn der Kammer
Florenz aus: „Nein, wir gehen nicht nach Rom!“ V  (0 Qmn Auguſt
bezeichnete vor den Volksvertretern einen bewaffneten Angriff auf Rom
„als offene Verletzung des Völkerrechtes“. im ſelben Monat Frankreich
were Schläge erlitt, arbeitete die revolutionäre Aktionspartei mit Feuer⸗
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eifer dahin, daß Rom dem Papſte entriſſen würde. Am 20 Auguſt forderte
das italieniſche Parlament mit einer Mehrheit von Stimmen da
Miniſterium auf, die Löſung der römiſchen Frage „in Uebereinſtimmung
niit den Wünſchen der Nation m Angriff nehmen“. Der önig ſah
ſich vor das Dilemma geſtellt: entweder ſelbſt nit dem Heere nach Rom
ziehen oder zuſehen, bte Garihaldi das V

⁰0

Ik dorthin führt. Gegen ſein
beſſeres Wiſſen und Gewiſſen traf N  *  iktor Emanuel ſeinen Entſchluß Der
bekannte freimaureriſche Agitator Aurelio Saffi bemerkt, die Regierung
habe erſt nach dem Sturze kapoleons III auf Drängen Sellas, des ein⸗
zigen entſchloſſenen einiſters, „welcher die Miniſter und den önig bei
den Haaren dem furchtſamen Schritte zog,  4 die Truppen Rom
geſchickt. Seiner feierlichen Beteuerung Am Trotze erklärte nun Visconti
Venoſta, eine ſo günſtige Gelegenheit ie der Deutſch⸗franzöſiſche Krieg,
müſſe ausgenützt werden. E  In Rundſchreiben des Außenminiſters
2 2

luguſt, von dem noch die Rede ſein wird, teilte den diplomatiſchen
Vertretern Italiens mit, daß die Regierung zur Sicherung des eigenen
Reiches und der Freiheit des Papſtes einige ſtrategiſche Punkte eſetzen
müßte. 6o einmal erſuchte nan, den Papſt zu einem freiwilligen Verzicht

bewegen. Der I „Generalkommiſſar der römiſchen Staaten“ ernannte
Graf Ponza di San Martino erſchien QAm September In Rom mit
einem Schreiben des „Re galantuomo“ „Mi der Anhänglichkeit
eines Sohnes, der Treue eines Katholiken, der Loyalität eines Königs,
den Gefühlen eines Italieners“ ſchilderte der König darin die dem Papſte
von ſeiten der kosmopolitiſchen Revolutionspartei drohende Gefahr und
betonte die eigene Pflicht, als katholiſcher und italieniſcher König, als
Wächter und Bürge der Geſchicke Italiens die Ordnung auf der Halbinſel
und die Sicherheit des Apoſtoliſchen Stuhles ufrecht halten; deshalb
beſchwöre den Heiligen Vater, mit dem Grafen P Maßnahmen zu
beraten, damit die nationalen Anſprüche befriedigt würden und zugleich
das Oberhaupt der katholiſchen Kirche den ern des iher ſeinen
glorreichen und von menſchlicher Souveränität unabhängigen Sitz
bewahren könnte! Das wenig königliche Schreiben ſchloß mit der Bitte

den Apoſtoliſchen Segen für „Eurer Heiligkeit untertänigſten, gehorſamſten
und ergebenſten Sohn“ „Belle Darole brutt! H½½π bemerkte
Pius IX heim Leſen gegenüber Ponza Seine briefliche Antwort Qn Viktor
Emanuel nenn deſſen Schreiben „nicht würdig eines anhänglichen ohnes,
der ſich des katholiſchen Glaubens rühmt und auf königliche Loyalität pocht“.
D  16 Forderung des Königs lehnte der Papſt rundweg ab

Schon bvaren italieniſche Truppen Unter dem Oberbefehl Cadornas
M das Patrimonium Petri eingerückt. Der Papſt Nes Cadornas Aner⸗
bieten einer ehrenvollen Kapitulation zurück. Er ordnete a  7 die Verteidigung
ſolle nuLr dauern, bis die Gewalttat konſtatier ſei Nachdem ant Sep
tember eine breite Breſche der 0O Pia gelegt war, wurde die Ka
pitulation geſchloſſen —  2 Leoſtadt ſollte Qvon ausgenommen ſein. Da
jedo tags darauf Pöbelhaufen nach dem vatikaniſchen Viertel ſtrömten
mit der Drohung, m den Petersdom einzudringen und den Palaſt 3u
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ſtürmen, beſetzten Cadornas Truppen Qnl 22 September abends auf Wunſch

Papſte die Leoſtadt, wobei der General ſich vorbehielt, die Truppen
zurückzuziehen, obald der Papſt ihrer nicht mehr bedürfe. M 9 Sep
tember erneuerte Pius IX Iin einem Schreiben an die Kardinäle ſeinen
Proteſt die Uſurpation, den bereits Am dem im Vatikan
verſammelten diplomatiſchen Korps 0  6 überreichen laſſen. Beim Empfang
der römiſchen Abordnung, welche Am Oktober dem König m Florenz
das Ergebnis der Volksabſtimmung vont 2 über die Annexion mitteilte,
betonte Viktor Emanuel!: „Als önig und Katholik verbleibe ich
geſichts der proklamierten Einheit Italiens unerſchütterlich bei meinem
Entſchluß, die Freiheit der Kirche und die Unabhängigkeit des ſouveränen
Papſtes zu ſichern dieſer feierlichen Erklärung nehme ich aus Ihren
Händen die römiſche Volksabſtimmung an 4 Genau ein Monat nach der
Okkupation Roms, Am Oktober, verkündete Pius der Stadt und
dem Erdkreis: Un ſind Wir völlig In der Botmäßigkeit und Gewalt
der Feinde.“ mne Enzyklika November pra die Exkommunikation
gegen alle Urheber und Teilnehmer au der Invaſion Roms durch die
„piemonteſiſche Regierung“ (gubernium subalpinum) aus Es heißt darin:
„Wir erklären und beteuern öffentlich vor Gott und der ganzen katholiſchen

daß Wir ns un einer ſolchen Gefangenſchaft befinden, vorin Wẽé

X.

5

IT
Inſere höchſte Hirtengewalt keineswegs er und ungehindert ausüben
onnen .

Die päpſtliche Souveränitüt.
Mit der Vernichtung der weltlichen Souveränität des Papſtes ſeines

Königtums im Kirchenſtaat, ar nun die jahrhundertlang bewährte ſi

are
un wirkſame Bürgſchaft, das irdiſche Bollwerk ſeiner geiſtlichen Sou⸗
veränität, beſeitigt. Dieſe auf göttlichem beruhende Immunität des
Papſtes von Laienfurisdiktion kann ihm allerdings nicht eraubt werden.
a katholiſcher Lehre iſt der Papſt der Stellvertreter riſti, der ach⸗
folger des Apoſtelfürſten Petrus, das Haup der ganzen Kirche. Seine
Jurisdiktionsgewalt iſt eine ordentliche und Unmittelbare. Di  Eem Papſt
über aben die Gläubigen jeglichen Ritus und Ranges, owohl jeder ein  7
zelne für ſich Vte alle insgeſamt die Pflicht hierarchiſcher Unterordnung
Un wahren Gehorſams un a  en des Glaubens und der Sitten, der
Diſziplin Und der Regierung der Her den ganzen Erdkreis verbreiteten
Kirche. Der Papſt iſt ihr oberſter Lehrer un en Dingen, we  E den
Glauben und die Sitten betreffen, oberſter Geſetzgeber und beſitzt als ſolcher
auch die höchſte richterliche Gewalt. Als Oberſter Hirte der Herde Chriſti
hat EL auch die Adminiſtrativgewalt. Der Andersgläubige ie im
Papſte das geiſtliche Oberhaupt der 300 Millionen zählenden Weltkirche,
die nach außen, insbeſondere den weltlichen Mächten gegenüber, vertritt.
Auch dem Nichtkatholiken erſcheint das Papſttum als die ehrwürdigſte In  V
ſtitution der ganzen Welt und die Hauptſtütze des Autoritätsprinzips, der
Rechts⸗ und Geſellſchaftsordnung.

Einer Perſönlichkeit, deren völlige politiſche Unabhängigkeit offenkundig,
die rechtlich von keiner Monarchie oder Republik abhängig vare und die
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eine ſolche moraliſche und oziale Autorität beſäße, daß die Staaten glauben
müßten, im eigenen Intereſſe mit ihr als mit einer Macht verhandeln zu
ſollen, könnte wohl niemand den ſouveränen Charakter abſprechen, auch
wenn ſie kein eigenes Territorium beſäße. Dieſe zur perſönlichen Dou
veränität erforderten Bedingungen reffen beim Papſte Seine ihm von
Chriſtus übertragene Aufgabe hat In vollſter Unabhängigkeit zu erfüllen
Ihm, der Gottes Sache auch den Fürſten gegenüber vertritt, kann keine
irdiſche Macht gebieten. Wie auch ſeine äußere Lage geweſen, tets hatte
der Papſt das E ſeiner vollen Freiheit und Unabhängigkeit. Seine
eiſtl ich 0 änit 4t beruht auf ſeiner geiſtlichen Vollgewalt un

auf der hierarchiſchen und einheitlichen Organiſation der katholiſchen Kirche
—  Ste iſt und var immer von ſeiner weltlichen Souveränität unabhängig.
Nicht ſeinem mei

ſt geringen territorigalen Beſitz verdankte das Papſttum
im Mittelalter ſeine gewaltige politiſche Macht oder den Ehrenvortritt,
der auch ſpäter dem Papſte und ſeinen Nuntien zugeſtanden wurde In
ihm hat man eben eine Großmacht geſehen, viel mehr das höchſte Amt
des Oberhauptes der Kirche, der erſten moraliſchen Autorität der
Welt betrachtet, als ſeinen Charakter als Fürſt eines mittelmäßigen Terri
toriums. Uebernational, hat ieſe geiſtliche Souveränität doch überall N  —
ländiſchen Charakter, wo Katholiken, alſo ihre Untertanen, leben. Am
2 April 1887 agte Für Bismarck im Reichstage: „Von meinem
paritätiſchen Standpunkte, den ich als Vertreter der Regierung innehalten
muß, gebe ich das zu, daß das Papſttum eine ni bloß ausländiſche
(Inſtitution), eine nicht bloß weltallgemeine iſt, ſondern weil ſie eine welt  2  —
allgemeine iſt, auch eine deutſche Inſtitution für die deutſchen Katholiken
16 Wenn der Papſt von irgend einer Regierung abhinge, der geſetz⸗
geberiſchen, richterlichen, koerzitiven Gewalt eines Staates unterworfen
väre, ſo beſäße teſe egierung, dieſer Staat ein Privileg, mit dem kein
anderer Staat einverſtanden ſein könnte. Daß der Papſt keiner weltlichen
Jurisdiktion unterworfen ſei, liegt Ium Intereſſe eines jeden Staates, unter
deſſen Angehörigen ſich Katholiken efinden, ſelbſt venn die Machthaber
Mohammedaner, Heiden oder Freimaurer ſind Der Biſchof von Rom muß
emnach eine Ausnahmeſtellung einnehmen, mit den verſchiedenen Staaten
ungehindert verhandeln m der Lage ſein. Er muß das Vorrecht der
Souveränität utm internationalen Sinne eſitzen

Vꝗ

nternationale Bedeutung des Kirchenſtaates
Vor 1870 meinten Unzählige, der Papſt ſei nuTr Souveräu, weil

über ein eigenes Gebiet herrſche Für ſeine eigentliche und weſentliche
Souveränität, die geiſtliche, hatten ſie keinen Sinn Die Kirchenfeinde waren
denn auch Ar  eg überzeugt, daß beim Verluſt der weltlichen Herrſchaft
die Papſtmacht überha zuſammenbrechen würde Sie wurden bitter ent
täuſcht Hängt auch die perſönliche, geiſtliche Souveränität des Papſtes
nicht von territorialem Beſitz ab, ſo fand ſeine volle Freiheit und Unab⸗
hängigkeit doch materielle, 1  are und greifbare Bürgſchaft Im Kirchen⸗
ſtaat In dem Rundſchreiben Pius vom Juni 1859 heißt
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„Jedermann weiß, wie es urch beſondere Fügung der göttlichen Vorſehung
geſchah,‚ daß inmitten der großen Zahl und Verſchiedenheit der weltlichen
Fürſten die ömiſche Kirche m den Beſitz einer von niemandem abhängigen
zeitlichen errſchaft kam, damit der oberſte Biſchof und Hirte Ront
einem Fürſten Untertan und imſtande wäre, die ihm von Chriſtus ſelbſt
Ur Leitung der Kirche anvertraute höchſte Hewalt auf dem ganzen Erd
kreis in vollkommenſter Freiheit auszuüben.“ Die auf eigenem Gebiete
beruhende weltliche Souveränität ſicherte dem 0 Eigenbeſitz an Macht⸗
mitteln und ſo politiſche Vollfreiheit. Alle X  de  It erſa daraus, daßz
wirklich frei und unabhängig Deshalb bar der Kirchenſtaat, der
übrigens die Eiferſucht keines Potentaten reizte, auch em In Ern

Wert, an deſſen Fortbeſtand alle Staaten mit katholiſchen Untertanen
das höchſte CC

Intereſſ hatten. Als um 1861 die Möglichkeit der Degra⸗
dierung Roms Zur Hauptſtadt des Königreiches Italien auftauchte, ſchrieb
der franzöſiſche Staatsmann Guizot, ein Proteſtant, „die Zerſtörung des
Kirchenſtaates würde als eine der gewalttätigſten Handlungen erſcheinen
Uunter allen, welche die verzeichnen und der menſchliche Geiſt V  1
erſinnen vermöge “. WK  16 Vorteile, e der Kirchenſtaat bot, waren E
außerordentlich, daß die Nachteile danehen kaum m Betracht kamen. Biſchof
Konrad Martin von Paderborn ſchrieb 1864, die weltliche Herrſchaft
änge ſich Die eim Bleigewicht an die geiſtliche Macht. Obwo EL —  —
Mängel ſchmerzlich mpfand, konnte nicht umhin, hinzuzufügen: „Das
alles iſt wahr, und doch ſage ich und ich ſage mit allen redlichen und
einſichtigen Katholiken der ganzen Wé  elt EL Kirchenſtaat iſt, wie die inge
jetzt einmal ſtehen, ein notwendiges Annexum, venn will, ein 108
wendiges Uebel des Pa  ums.“

me unbedingte phyſiſche Notwendigkeit der weltlichen Herrſchaft des
Papſtes beſteht nicht, wo aber iſt an einer bedingten, relativen,
moraliſchen Notwendigkeit feſtzuhalten, inſofern ſeine volle Freiheit
0 gut als möglich zu ſichern iſt 265 Biſchöfe, die Pfingſten 1862
3u einer Heiligſprechung nach Rom gekommen varen, überreichten den

eine Adreſſe, worin eS el „Wé  —F— ſehen im weltlichen Beſitz
Heiligen Stuhle  S eine Notwendigkeit und eine offenbare Einrichtung der
göttlichen Vorſehung; bir ſtehen nicht An erklären, daß dieſe weltliche
Herrſchaft bei der gegenwärtigen Lage der inge der Kirche Nutzen
gereicht, deren freier Leitung Pie zur freien Leitung der Seelen durchaus
notwendig iſ V Da auch die abweſenden Biſchöfe dieſer der Auffaſſung des
Papfſtes genau entſprechenden Adreſſe zuſtimmten, handelt ES ſich hier Un
eine bedeutſame Kundgebung der geſamten lehrenden Kirche
Nicht von einer abſoluten Notwendigkeit für den Beſtand der Kirche iſt
hier die Rede, ondern von einer relativen, moraliſchen Notwendigkeit mit
Bezug auf das Wohl der Kirche Unter den gegebenen Zeitverhältniſſen.

ſeiner an Juni an die Kardinäle und 7  jene 1  Ofe gerichteten
Allokution erklärte Pius 5„Jur unabhängigen und freien Ausübung
ſeines Apoſtoliſchen Amtes ſei Unter den gegenwärtigen Verhältniſſen der
Geſellſchaft erfordert, daß das Oberhaupt der Kirche nicht Untertan eines
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Souveräns, ſondern ſelbſt Souverän ſei“ . betonte auch, daß die Kirche
den Kirchenſtaat nie als Dogma aufgeſtellt hat

International iſt das Papſttum, ſeine Exiſtenz, ſeine Autorität,
alles was asſelbe betrifft Bis zur Einnahme Roms hat das amtliche
Italien den internationalen Charakter der geiſtlichen Souveränität de
Papſtes, die internationale Bedeutung ſeiner Freiheit und Unahhängigkeit
anerkannt. Den Fortbeſtand des Kirchenſtaates wollte Italien allerdings
nicht als internationale Angelegenheit gelten laſſen und ſtellte aher da
Nichtinterventionsprinzip auf, denn ote Angliederung des päpſtlichen Land—
beſitzes an die italieniſche Nation ſei ihre innere Angelegenheit und die
anderen Nationen hätten dabei nicht mitzureden. Die Machthaber onnten
aber nicht umhin, vor der katholiſchen Wel die feierliche Verpflichtung

übernehmen, daß ſie dem Oberhaupte der Kirche für das verlorene
Gebiet hoöollen Erſatz leiſten würden.

Wie das Garantiegeſetz Uſtande kam diplomatiſche und
parlamentariſche Verandlungen; Regierung und Parlaments⸗
mehrhei einig In der Auffaſſung, daß die X.  fremden egie  —
run das echt hütten, um Namen threr ka  0  U
Staatsangehörigen bei der Löſung der internationalen römi⸗

ſchen Frage 3 intervenieren.
Das ſogenannte/G ATL nti hat keinen anderen logiſchen und

hiſtoriſchen rſprung als die politiſche Notwendigkeit, In der ſich die ſieg
reiche Revolution befand, der Welt 5 zeigen, daß ſie dem ſeines Thrones
beraubten P

ſt ſeine geiſtliche Freiheit und Unabhängigkeit erhalten könne
un wolle Den Mächten gegenüber verpflichtete Italien ſich die Souveränität
des Papſtes, ſeinen Verkehr mit der katholiſchen Welt und ſeine diplomatiſchen
Beziehungen den Staaten ſicherzuſtellen. Hätte Italien das der
Mächte, der Löſung der römiſchen Frage mitzuwirken, beſtritten, U
würde 8 ſich vielleicht den Weg nach Rom verlegt haben. Um ſicherer
hinzukommen, 3og alſo die Regierung vor anzuerkennen, daß die Staaten
mit katholiſchen Untertanen das 8 hätten, intervenieren. Indem ſie
zugab, daß ES ſich um eine internationale Frage handle, unterwarf ſie
ſich dem Schiedsſpruch Europas.

Da geht lar hervor aus den offiziellen Dokumenten, welche
der Miniſter des Aeußern, Visconti Benoſta, uin dem QM 19 ezember 1870
M der Abgeordnetenkammer verteilten Grünbuch veröffentlicht hat Der
Grundton iſt der ſehnliche Wun der italieniſchen Regierung, daß die
Mächte gemeinſam mit ihr eine definitive Löſung der römiſchen rage
ſuchten Ein Qus Florenz Auguſt datiertes, In der „Gazzetta
1Clale del Regno“ vonit September enthaltenes Rundſchreiben
Visconti Venoſtas an die diplomatiſchen Vertreter Italiens IUm Au  S8·
an betont, daf „Italien berufen ſei, mit der katholiſchen Welt die
Bedingungen der Umwandlung der päpſtlichen Macht U regeln“. Der
Miniſter rief zur Löſung der römiſchen Frage die „adhésion morale des
60uvernements catholiques an Er gab die Verſicherung, daß „Italien
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Ute aufgehört hat, die römiſche Frage In ihrer eigenen Sphäre über edem
anderen beſonderen und dem Wechſel unterworfenen Intereſſe h  en
u EL gte inzu, „ein Uebereinkommen der katholiſchen Mächte ſei
wünſchenswert al ſicherſtes Unterpfand einer glücklichen Löſung“. Weiter
heißt 8 7  * unternehmen 8 nicht, nach einem eigenen willkürlichen
Kriterinm die Mittel 3u wählen zur Schaffung unabhängiger, icherer und
würdiger Verhältniſſe für den Papf Die italieniſchen Diplomaten hatten
baldigſt Über die Anſchauungen der 0  E, bei denen ſie beglaubigt waren,

berichten. Graf eu  V der öſterreichiſche Kanzler, ſprach ſich gegenüber
der italieniſchen Regierung wohlwollend QAus. Er beteuerte, ihre Freiheit
nicht hindern wollen, erklärte aber, daß Oeſterreich an der römiſchen
Frage m ohem Grade intereſſiert ſei Deshalb 30 auf die mehrma
kundgegebene Abſicht der italieniſchen Regierung, ſie nicht allein zu en
und m

d

＋. ängſtlich darauf bedacht zu ſein, die Befürchtungen der
katholiſchen Welt nicht vermehren. ach Rückſprache mit dem Kaiſer
und den beiden Miniſterpräſidenten erklärte Beuf Am September 1870
dem Wiener Nuntius A. 47 lauben wiſſen, daß die italieniſche
Regierung voll anerkennt, Pie ehr die römiſche Frage große Intereſſen
berührt, welche regeln nicht einer einzelnen Mach ukommt. Wenn der
Moment gekommen ſein wird, in EeMm die intereſſierten Mächte berufen
werden, die dem Heiligen Stuhle bereitete Lage prüfen, wird die Stimnie
Oeſterreichs nicht verfehlen, ſich zu erheben, um zu ſeinen Gunſten die von
ſeiner ohen Miſſion untrennbaren Bedingungen zu reklamieren.“ Des
italieniſchen Geſandten un Bern, Luigi Amedeo Melegari, Antwort
6 September 1870 lautet: „Man darf nicht glauben, daß die Eid
genoſſenſchaft den religiöſen Intereſſen ihrer katholi  en Bevölkerung gleich  —
gültig gegenüberſteht; im Gegenteil vill ſie dieſelben zweckmäßig ſchützen.
E nahm der Bundesrat Akt von em Verſprechen der königlichen
Regierung, ſich eventuell zu verſtändigen, um die weſentlichen Bedingungen
der geiſtlichen Freiheit und Unabhängigkeit des Heiligen Stuhles icherzu
ſtellen, Bedingungen, deren Aufrechthaltung durch die italieniſche Re
gierung die Gewiſſensfreiheit nicht wenig intereſſiert iſt, welche die Bundes
verfaſſung allen Schweizern im Lande garantiert und ohne die übrigens
keine katholiſche Nation damit einverſtanden wäre, daß unſere Souveränität
üher Rom eine Tatſache würde.“ Wie der Geſandte In Paris, Con
ſtantino Nigra, vom September 1870 berichtete, E Jule Favre,
Außenminiſter m der Regierung der Nationalverteidigung, mitgeteilt, „Italien
wolle N päpſtliche Gebiet beſetzen 5  Ar Erhaltung der Ordnung“ und
hatte hinzugefügt, eine definitive Löſung der römiſchen Frage würde ſpäter
erfolgen. Marco Minghetti, alten Vertreter m Wien, ſchrieb ant
10 September: 77  lle Katholiken und Nichtkatholiken In für die Freiheit
un Unabhängigkeit des Heiligen Stuhles beſorgt. Daher findet nan die
von der italieniſchen Regierung ausgeſprochene icht, ſich mit den anderen
Mächten Üüber dieſen Pun auszuſprechen, weiſe und opportu zur Ver
meidung künftiger Verwicklungen.“ Der italieniſche Geſandte un London,
Carlo Cadorna, ſchrieb Anl September, aAbe dem Grafen Grandville
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die Verſicherung gegeben, daß ſeine Regierung feſt entſchloſſen ſei, für die
Unabhängigkeit und Freiheit des apſtes, die Ur Ausübung ſeiner geiſt⸗
en Gewalt brauche, alle Garantien feſtzuſetzen, welche die religiöſe
Freiheit der italieniſchen Bürger und die religiöſen Intereſſen der anderen
katholiſchen Nationen Europas fordern.“ Ein Schreiben des Geſandten
in Brüſſel, Carlo de Barral, 12 September 1870 teilt mit, daß

mit dem belgiſchen Miniſterpräſidenten Baron d'Anethan die römiſche
Frage beſprochen habe. Dieſer habe U betont, „mMan müſſe dem Papſte
ermöglichen, ſein geiſtliches Amt n voller Aktionsfreiheit auszuüben, E
daß auch nicht der leiſeſte Verdacht, ſei irgend einem Drucke oder fremdem
Einfluſſe ausgeſetzt, aufkommen könne; eine ſolche Löſung müſſe die Kol—
lektivgarantie der großen katholiſchen M  ächte finde Aus Madrid
ſchrieb am 2*  29  ). September der Geſandte, der Miniſterpräſident Geueral
Prim habe ihm Tklärt „Eines iſt weſentlich, Eines geh über alles
andere und die pani Regierung, ſtolz auf einen mit der Krone ver
hundenen itel,

＋ laubt das 1e zu haben, darauf zu beſtehen: iſt die
vollkommene geiſtliche Unabhängigkeit des Oberhauptes der katholiſchen
Religion und die vollkommene perſönliche Freihei des Papſte 40

Gleich nach der kkupation Noms ſchrieb Visconti Venoſta An den
italieniſchen Botſchafter V Wé  .  Nen: „Für den Augenblick wird S geuügen
3u erinnern, daß das Vorrecht der Exterritorialität der Perſon des Heiligen
Vaters Verhältniſſe eines Souveräns ſichert, indem S ihn mn eine jeglichem
politiſchen Einfluß unzugängliche Sphäre ſtell Der Miniſter prach auch
die Bitte aus, die befreundeten Regierungen möchten ſich Italien An.

ſchließen m einem nicht unfruchtbaren erk, indem ſie Akt nähmen von
den Garantien, we die Italiener dem Papſte bieten ſollten Es werde
darunter auch eine Zivilliſte ſein, die, venn nötig, durch einen öffentlichen
Vertrag garantiert würde. Er fügt inzu, „die Regierungen mit katholiſchen
Untertanen vürden eine edle Miſſion erfüllen, indem ſie zugunſten des
Oberhauptes der Kirche er Garantien, welche die Gewiſſen öllig beruhigen
würden, unterhandelten 14

IM Annexionsdekret Oktober 1870 heißt S „Der Beilige
Vater behält die Würde, die Unverletzlichkeit und alle perſönlichen Prä⸗
rogativen eines Souveräns Art verſpricht: „Durch eigenes Geſet
werden die Bedingungen, welche geeignet ind, auch durch Exterritorialität
anche 01 franchigie territoriali) die Unabhängigkeit des Papſtes und
die freie Ausübung der geiſtlichen Gewalt des eiligen Stuhles gewähr⸗
eiſten

14 Eine Rundnote Visconti enoſta ODktober De.
trifft die Verpflichtungen, welche Alten gegenüber eul Papſte Über
nehme. Da 4e lan?: Indem uu Rom zur Hauptſtadt machen,
iſt * unſere EY Pflicht, erklären, daß die katholiſche Welt Urch die
Tatſache der Vollendung unſerer Einheit m ihren religiöſen Anſchauungen
nicht bedroht ſein ird Vor allem wird die dem Heiligen Vater perſönlich
zukommende hohe Stellung m keiner Weiſe verringert, ſein Charakter als
Souverän, ſein Vorrang vor allen katholiſchen Fürſten, die Immunitäten
und die Zivilliſte, die ihm Wi dieſer Eigenſchaft zuſtehen, werden Im weiteſten
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mfang gewährleiſtet werden, ſeine Paläſte und Reſidenzen werden das
Privileg der Exterritorialität genießen; die Ausübung ſeiner ohen geiſt
en Miſſion wird ihm durch Garantien zweifacher Art geſicher ſein:
durch den freien und beſtändigen erkehr mit den Gläubigen mittels der
Nuntiaturen, die auch weiterhin bei den Mächten unterhalten wird, und
der Geſandtſchaften, welche die Mächte fortfahren werden, bei ihm 5  U be
glaubigen, und endlich und vor allem durch die 2. von Kirche Uun
Staat, welche Italien bereits verkündet hat 40

den Parlamentsverhandlungen über das Garantiegeſetz erſieht
daß das Miniſterium Lanza einſtimmig beſtrebt war, aller NX.  elt

aufs deutlichſte kundzutun, daß ſie die römiſche Frage als eine N  —  —.—
nationale oder internaꝛtionale betrachte und infolgedeſſen den 0  en
der Weg offen ſtehe, bei ihrer Löfung intervenieren. Gegenüber jenen,
die der Anſicht varen, daß die Breſche der Porta Pia und das römiſche
Plebiszit die römiſche Frage unwiderruflich entſchieden hätten, erklärte
onti Senoſta anl 2 Dezember m der Kammer, Italien werde
beweiſen, daß S imſtande ſei, dem Papſte ermöglichen, die geiſtliche
Autorität frei und würdig auszuüben. In dieſem Beweiſe liege die vollendete
Tatſache.

Am 24 Jänner 1871 bemerkte Minghetti: „Wenn eine Nation
das Vorrecht hat, mnm ihrem Schoß das erha der Religion zu beher  —
bergen, o hat 79

ſie auch die Verpflichtung, allen Anhängern dieſer Religion
die Sicherheit zu verſchaffen, daß das geiſtliche Amt ihres Oberhauptes uin
keiner Weiſe behindert iſt Ueberdies Aben die fremden Katholiken Re
gierungen, die ſie vertreten und In dieſer Beziehung wird die rage offenbar
international. Es wäre unnütz, dies verdecken, und Gefahren entgeht
man nicht, indem ſie leugnet, wohl aber lehrt die Klugheit, ſie
betrachten und zu beſeitigen.“ Er wunderte ſich ſehr daß Interpellationen
bezüglich des Grünbuches angekündigt ſeien, erfahren, ob die Re
gierung moraliſche Verpflichtungen in der römiſchen Frage hätte, denn eine
ſolche Interpellation ſei doch offenbar überflüſſig. Drei Tage ſpäter wies
der Juſtizminiſter darauf hin, daß geſetzliche Beſtimmungen Italiens be.
züglich der römiſchen rage dem internationalen E  E angehören
würden. Die meiſten Linksabgeordneten waren wütend Aus thren Reihen
hörte an die Klage, Italien habe ſich wegen Rom bloßgeſtellt, den
Launen anderer Regierungen, die ihm Schwierigkeiten bereiten wollten,
ausgeliefert. In ihrem Namen ergriff Manein , itglie der mit der
Ausarbeitung der Garantiegeſetz⸗Vorlage betranten parlamentariſchen Kom⸗
miſſion, das Wort, Aum dem die perſönlichen orre  E des Ah be
treffenden erſten eil der Vorlage jeden internationalen Wert abzuſprechen.
Entgegen dem Standpunkte ſämtlicher Miniſter forderte Maneini die
Kammer auf, eine Erklärung abzugeben, daß dieſes Geſetz rein innerer
Ordnung ſei und internationale erträge ausſchließe. Am Jänner
betonte ——  Sconti  V*  — Venoſta namens des ganzen Miniſteriums: „Die Re
gierungen überließen unſerer Verantwortlichkeit, der Verantwortlichkeit für
Unſere Taten, den von Uns angekündigten Beweis zu prüfen, daß bir nach



Abſchaffung der weltlichen Herrſchaft dem Papſte ermöglichen, weiterhin
ſein Amt frei und unabhängig auszuüben.“ Ferner erklärte er, die fremden
Regierungen hätten das volle Recht, im Namen ihrer katholiſchen Unter—
tanen zu intervenieren, wofern ihrer Anſicht nach die ihnen zu ſchützenden
Intereſſen nicht genügen geachtet ſeien.

Im Sinne der Ausführungen Maneinis brachte NM  „(  —7  ordini aAn Ve
bruar eine Tagesordnung ein. ags darauf gab der Miniſterpräſident
Lanza die Erklärung ab „Das Miniſterium betrachtet den da  8

der allgemeinen Kirche, als eine Perſönlichkeit, auf welche keine
Beſtimmung unſeres inneren Rechtes in irgendeiner Weiſe Anwendung finden
kann. Es ieht In ihm ein internationales Weſen, das von keinem Staate
abhängig, keiner Regierung unterworfen ſein und E  alb unter der ſtaat

—
en Geſetzgebung nicht ſtehen kann.“ Am Februar äußerte Visconti
Senoſta: „Dieſe ahrhei (daß die römiſche Frage internationalen Cha⸗
rakter hat/ leugnen, die römiſche Frage elbſt leugnen, aber, meine
Herren, S zur Löſung einer Frage genügte, ſie leugnen, ſo waäre
auf der Welt nUur die Herrſchaft der ach und Gewalt mögli Als
Am März die Tagesordnung Mordini zur Debatte and, kam eS 3u
unerhörten Lärmſzenen. Im Laufe der Diskuſſion traten NII 20 März
auch Rattazzi und Maneini gegen den internationalen Charakter des Ga
rantiegeſetzes auf. 2  — Regierung te jedo eſt Der Miniſterpräſident
Lanza agte „Es tſt nicht unmöglich, daß gewiſſe Unterhandlungen mit
katholiſchen Ländern (bezüglich des Garantiegeſetzes) ſtattfinden werden.
Es läßt ſich alſo abſolut nich durch eine Tagesordnung oder einen Geſetz
Ttikel beſtimmen, daß m einem Falle und einem Punkte des Geſetzes
die Regierung einen Vertrag bezüglich der Garantien für den Papſt ein
gehen darf. 40 Gegen die Tagesordnung Mordini wurde die Vorfrage geſtellt
und nrit 191 109 Stimmen angenommen. Damit varen die Gegner
des internationalen Charakters der römiſchen Frage abgewieſen, ohne daß
ihrer Tagesordnung ſelbſt auch nur die Ehre einer Abſtimmung zuteil
geworden Dare.

Abwartende Haltung der Wie die italieniſche
Regierung ſpüter die romi rage einer rein inner⸗

italieniſchen Angelegenheit herabdrügen wollte
Italien den Papſt ſeiner weltlichen Herrſchaft beraubte, gab

6 alſo im Angeſicht der katholiſchen We  It die eigene P  1 zu, die volle
Freiheit der geiſtlichen Gewalt zu ſichern und erkannte ausdrücklich
das Recht der Regierungen 0 über die Wirkſamkeit der 3u
ergreifenden Maßnahmen Ce definitives Irteil fällen.
Behaupten, Italien ſei durch das Garantiegeſetz dieſer Pflicht nachgekommen,
iſt Unſinn. Die Mächte verhielten ſich abwartend. Site wollten ſehen, wie
die ganz neue, heikle Frage des Zuſammenlebens eines Königs und des
Ees m erſelben

X ſich entwickeln würde. Die Invaſion Roms
nahmen ſie zur Kenntnis, ließen aber erkennen, daß weder die Rechte der
Katholiken auf Freiheit und Unabhängigkeit des Papſtes ihnen gleichgültig



ſeien, noch daß das wiederholte Anerbieten der italieniſchen Regierung, ſich
darüber mit ihnen zu verſtändigen, oter Buchſtabe bleiben würde W;ü

8

＋
die italieniſchen Machthaber gewünſcht hatten, lieb aus, nämlich eine
endgültige Sanktion der Ereigniſſe von 1870 oder wenigſtens Erklärungen,
geeignet, das „dritte“ Italien darüber beruhigen, daß niemand mehr
daran denke, C8 zur Rechenſchaft zu ziehen. Eifrig, aber vergebens
die Vertreter Italiens 1878 auf dem Berliner Kongreß bemüht, eine
formelle Billigung der Mächte erlangen. Auch 1911, IMm „Jubeljahr“
des Königreiches Italien, wurden den Patrioten ſeitens der E NuLu

Höflichkeitsbeweiſe recht beſcheidener Art zuteil. Schon m dieſer inſicht
bvar die von der Freimaurerei 3 papſtfeindlichen Zwecken gewollte C  In  2  2
quantenario⸗Feier eine große Enttäuſchung. Im Qufe der Jahrzehnte blieben
die katholiſchen Staatsoberhäupter Rom fern, nicht gezwungen ſein,
wenigſtens indirekt und einbar die beſtehenden Verhältniſſe 3u billigen.
Trotz des auf ihn ausgeübten Druckes kam der edle Kaiſer von Oeſter
reich nicht nach Rom zur Erwiderung des Beſuches König Humberts Iu
Wien. E  me usnahme machte nur Präſident Loubet, das Oberhaupt einer
Republik, deren Regierung m ihrer Gegnerſchaft viel weiter
ging, indem ſie ihren Abfall von der Religion proklamierte. Die nicht⸗
katholiſchen Fürſten, die nach on kamen, den König beſuchen, beob  —
achteten bei ihrem Beſuche ImM atttan ein Zeremoniell, deſſen Bedeutung
iſt, daß ſie die römiſche Frage als nicht erledigt betrachten, ondern be⸗
dürftig einer Löſung Unter voller Billigung des Papſtes und Mitwirkung
der Mächte IM Intereſſe ihrer katholiſchen Untertanen. Allerdings wollte
keine Macht Italien ernſtliche Schwierigkeiten bereiten. Schon wenige Jahre
nach 1870 glaubten aher italieniſche Staatsmänner ohne Gefahr die
V

2

luffaſſung zur Geltung bringen zu können, daß E ledigli tunere
Angelegenheit des italieniſchen Staates ſei, dem Papſte Freiheit und Un
abhängigkeit zu gewähren. Im ahre 1878 erklärte Criſpi, damals
Miniſter des Innern, Zweck des Garantiegeſetzes ſei geweſen, „Unter
gewiſſen Geſichtspunkten den E  an der Zivilgewalt und der oberſten
kirchlichen Gewalt un der Hau

＋ des Königreiches U regeln “. Dieſe
Auffaſſung erhielt QAam März genannten Jahres die Sanktion des
Staatsrates durch die Erklärung, „das ſogenannte Garantiegeſetz
13 Mai 7 ſei ein Geſetz des öffentlichen inneren Rechtes“

In einer langen Note vom Jänner 1882 wies der amalige
Außenminiſter, der bereits erwähnte Maneini, den italieniſchen Botſchafter
m Berlin, de Launay, An, auch vor Bismarck den rein inneritalieniſchen
Charakter der Papſtfrage zu betonen Kein italieniſcher Miniſter, einerlei
welcher Partei, önnte emals, ſo hieß ES, auch die geringſte fremde
Einmiſchung m eine Frage geſtatten, welche Italien als von ſeiner NN

tionalen Souveränität abhängig betrachte. Als der öſterreichiſche Miniſter
des Auswärtigen, Graf Kalnoky, E 1891 ſich auf eine Interpellation
hin Über die römiſche F. recht vorſichtig ausdrückte und NuLl dem Wunſche
Ausdruck gab, daß die Stellung des Heiligen Vaters die ihm gebührende
notwendige Unabhängigkeit gewähre und ihn befriedige, kam 68 m der
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italieniſchen Kammer 5 lebhaften Aeußerungen, wobei immer wieder betont
wurde, für QAlten gebe 68 keine römiſche rage Criſpi meinte,
1871 gabe der „Stern Italiens“ verhindert, daß da Garantiegeſetz ein
internationaler Vertrag wurde, welchen Vorſchlag Visconti Senoſta damals
gemacht. Fall Europa das angenommen 0  E, ſo vare Italien Hi „ewige
RKne 4 eraten. Der Miniſterpräſident Marcheſe Rudini erklärte,
da

＋ Garantiegeſetz ſei em der inneren Politik angehöriger Regierungsakt.
Er rühmte die Verdienſte des Grafen Beuſt Aum Italien, denn indem
ſich ſeinerzeit mit Rückſicht auf das Nichtinterventionsprinzip jede Zu
ſtimmungsaktes Garantiegeſetz enthalten, habe zuerſt das befreundete
Deſterreich den wahrhaft innerſtaatlichen Charakter desſelben ausgerufen.
Bei der Kammerdebatte übher die Verweigerung des Exequatur zum Schaden
Des Pius X ernannten Erzbiſchofs von Genua, Msgr Caron, wunderte
ſich aAam Februar 1913 der Juſtiz⸗ und Kultusminiſter Finoechiaro⸗
Aprile, daß „Man noch heute, im ahre 5, von dem Garantiegeſetz
als einem Geſetze, das in gewiſſer Weiſe internationalen Charakter
abe, reden könne

Bezüglich der antivatikaniſchen Klauſel Italiens Londoner Vertrag
bemerkt R von Noſtitz⸗Rieneck m den „Stimmen der Zeit“ (Fe
bruar 1916, S 431) „Indem Italien dem Friedensjunktim der Entente⸗
mächte Unter der Bedingung beitrat, daß beim Friedensſchluß keine
Internationaliſierung des Garantiegeſetzes erfolge, noch irgend eine Ver
änderung dieſes Geſetzes zugunſten des Papſttums, offenbarten ſich von

die unlösbaren Widerſprüche, iN die ES ſich verwickelt hat Durch
faſt eun halbes Jahrhundert hat Neu-Italien ſich dagegen geſträubt uUnd
8 ſchärfſtens abgelehnt, daß das Garantiegeſetz, Neſe angeblich rein innere
Angelegenheit Italiens, Gegenſtand einer Verhandlung nit auswärtigen
Mächten ſein könne. N. nun fordert Italien ſelbſt, daß S ihm durch
ein völkerrechtliches Abkommen mit anderen Mächten erbürgt werde durch
eben den Londoner Vertrag. Die hochgradige Ungerechtigkeit und Leu⸗
loſigkeit führt dahin, daß ſie ſchließlich ſich ſelbſt anlügt mentita St

miquitas Sihi.
Nachdem die Debatten itzungen ausgefüllt, wurde das Ga

rantiegeſetz mit 185 106 Stimmen Im allgemeinen m der

Faſſung des Entwurfe angenommen. Viktor Emanuel II. unterzeichnete
E i² 1871 Turin; Aam 15 wurde. S imn der „Gazzetta
Iffieiale del Regno“ veröffentlicht.

Wortlau des Garantiegeſetzes
Titel Vorrechte des e und des eiligen Stuhles

Art Die Perſon des Papſtes iſt heilig und unverletzlich.
Art Der Angriff auf die PerſObn des Papſtes und die Aufforderung

hierzu werden mit den gleichen Strafen belegt wie der Angriff und die Auf
Beleidigungen undforderung um Angriff die Perſon des Königs.

öffentliche chmähungen, die Uunmittelbar gegen die Perſon des Papſtes durch
Worte, aten oder die iR Art des Preßgeſetzes bezeichneten Mittel begangen
ſind, werden gemäß Art desſelben Geſetzes E Dieſe Straftaten wer
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den von Amts wegen erfolg und gehören zur Zuſtändigkeit der Schwur⸗gerichte. Die Erörterung religiöſer Fragen iſt völlig frei.
Art Die alieniſche Regierung erweiſt dem Im Gebiet des

Königreiches die ſouveränen ren und bewahrt ihm den ihm von den atho⸗iſchen Souveränen zuerkannten Ehrenvorrang. Der hat das Recht, die
übliche Zahl von Garden zUum Sch ſeiner Perſon und zur Bewachung der
Paläſte halten, unbeſchadet der Pflichten und Obliegenheiten, die ſich für0 Garden aus den beſtehenden Geſetzen des Königreiches ergeben

Art Zugunſten des eiligen Stuhles wird die Dotation mit einer
Jahresrente von 3,225.000 ITe aufrechterhalten Mit dieſer Summe, die dem
Unter dem Titel „Heilige oſtoliſche Paläſte, ige ollegium, KirchlicheKongregationen, Staatsſekretariat und Diplomatiſcher Dienſt im Ausland“ in
das römiſche Budget eingeſtellten Betrage gleichkommt, ſoll geſorgt werden fürden Unterhalt des Papſtes Uund die verſchiedenen kirchlichen Bedürfniſſe des
Heiligen Stuhles, Ur die ordentlichen und außerordentlichen Ausgaben zurInſtandhaltung und Bewachung der Apoſtoliſchen Paläſte und ihres Zubehörs,für die Beſoldungen, Löhne, Ruhegehälter der Im vorigen Artikel genanntenGarden und der zum päpſtlichenα gehörenden Perſonen und für et
waige ſonſtige Ausgaben, ebenſo für die gewöhnliche Inſtandhaltung un Be

ung der 3 den aldſten gehörenden Uſeen und der Bibliothek wie
auch für die Beſoldungen, ne und Penſionen der hier angeſtellten Beamten.Die erwähnte Dotation ird un das O Staatsſchuldbuch un Form einer
dauernden Uund unveräußerlichen Rente auf den Namen des Heiligen Stuhleeingetragen und ird auch während der Erledigung des päpſtlichen Stuhles
Jur Beſtreitung aller Bedürfniſſe der römiſchen 1＋ in dieſer Zeit weiter—
ezahlt werden

Die Dotation wird von jeder Art von Steuern oder Staats-, Gemeinde⸗
und Provinzialauflagen befreit bleiben und ſe dann nicht vermindert wer
den können, alls die alieniſche Regierung ſich ſpäter entſchließen ſollte, die
Ausgaben fü die Uſeen Uund die Bibliothek auf ſich zu nehmen.

Art. Neben der tim vorigen Artikel beſtimmten Dotation Ahr der
Papſt fort, die Apoſtoliſchen Paläſte des Vatikans und Laterans mit allen
zugehörigen und davon abhängigen ebäuden, Gärten und Ländereien 3ugenießen (continua godére), ebenſo die Villa Caſtel andolfo mit allemUÜbe

＋.

ieſe Paläſte, die Villa Uund das Zubehör wie auch die Muſeen, dieBibliothek und die dort befindlichen Unſt und Altertumsſammlungen ſindunveräußerlich, frei von jeder Steuer und Laſt und einer Enteignung auGründen des öffentlichen Wohles nicht unterworfen.
Art Während der Erledigung des Apoſtoliſchen Stuhles darf keinerichterliche oder politiſche Behörde aus irgend einem Grunde die perſönlicheFreiheit der Kardinäle behindern oder beſchränken. Die Regierung räg dafürorge, daß die Verſammlungen des Konklaves und der allgemeinen Konziliennicht durch äußere Gewalt irgendwie geſtört werden
Art Kein Staats— oder Polizeibeamter darf zur Vornahme vonAmtshandlungen die Paläſte oder Oertlichkeiten betreten, wo der 9ewöhnlich reſidiert oder ſich zeitweilig aufhält, oder wo ein onklave oder

gemeines Konzil verſammelt iſt, ſei denn, ETL vom Papſte, OmKonklave oder vom Konzil hierzu ermächtigt.
Art. Es iſt verboten, Durchſuchungen, Nachforſchungen oder Beſchlagnahme von Papieren, Urkunden, Büchern und Regiſtern in den
Aemtern Uund Kongregationen, die mit rein geiſtlichen Vollma  en ausgeſtattet ſind, vorzunehmen.
Art Der iſt völlig frei, ſein geiſtliches Amt ＋ vollem Umfange auszuüben und alle dieſes Amtes den Toren und BaſilikenOm  V anſchlagen laſſen

„Theol.⸗prakt. Quartalſchrift 1916 2
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Art Die Geiſtlichen, die V Rom von Am wegen an dem Lla
te der geiſtlichen Gewalt des eiligeu Stuhles mitwirken, dürfen AOusder Ak
Grunde von den Staatsbehörden in keiner Weiſe beläſtigt noch 5  Urdieſem

Unterſuchung der Rechenſchaft gezogen werden ᷓ

I.

eder Ausländer, der V
Rom ein irchliches mit bekleidet, genießt die perſönlichen Garantien, welche
den italieniſchen Bürgern nach den Geſetzen des Königreiches zuſtehen

Art 11 Die bei Sr Heiligkeit beglaubigten Geſandten der auswärtigen
Regierungen genießen Im Königreiche alle Vorrechte und Befreiungen, die
den diplomatiſchen Ag nach dem Völkerrecht ebühren. Auf Beleidigungen
dieſer Geſandten ſind die Strafbeſtimmungen aus gedehnt, die ſür die bei der
italieniſchen Regierung beglaubigten Geſandten der auswärtigen gelten.
Den Geſandten Sr Heiligkeit bei auswärtigen Regierungen werden innerhalb
des Gebietes des Königreiches beim Abgange nach ihrem Beſtimmungsort
und bei threr Rückkehr die nach dem Völkerrecht üblichen Vorrechte Uund Be

Ttfreiungen  1 1 geſi
Der korreſpondiert frei mit dem Epiſkopatund der

ſchen elt ohne irgendwelche Einmiſchung der italieniſchen Re⸗ganzen V  katholi
ieſem ird ih das Recht eingeräumt, MmM Vatikan odergierung. Zu

Vi einer ſeiner andern eſtN  N Poſt und Telegraphenämter, bedient von

Beamten ſeiner Wahl, einzurichten Das päpſtliche Poſtamt kann unmittelbar
In geſchloſſenen oſtſäcken mit den Uebergangspoſtanſtalten der auswärtigen
Verwaltungen verkehren oder ſeine Korreſponden den italieniſchen Poſtämtern
übergeben. In beiden en iſt e Beförderung der mit dem pã

ſchen
Amtsſiegel verſehenen Depeſchen und Briefſchafte innerhalb des italieniſchen
Staatsgebietes 19 orto  — und koſtenfrei. Die im amen de Papſtes ab
gehenden Kuriere ſin innerhalb des Königreiches den Kabinettskurieren der
auswärtigen Regierun gen gleichgeſtellt. Das päpſtliche Telegra  enamt ird
auf Koſten des italieniſchen Staates mit dem Telegra  ennetz des Königreiches
verbunden. Die von dieſem mte mit der authentiſchen Bezeichnung als
„päpſtliche“ übermittelten Telegramme werden IM Königreiche mit dem den
Staatstelegrammen kommenden Vorrang und frei von jeder Taxe 10e
Mmommen und befördert Dieſelben Begünſtigungen genießen die vom Papſte
oder in ſeinem Uftrage gezeichneten Telegramme, die mit dem Stempel des

bei irgend einem Telegraphenamte des König⸗Heiligen Stuhles verſehen, gerichteten Telegramme ſindreiches aufgegeben werden Die den Papſt
von axen 3u Laſten der Empfänger befreit

Art In der Rom und den echs ſuburbikariſchen Bistümern
werden die Seminare, Akademien, ollegien und ſonſtigen für die Erziehung
und Bildung des Klerus beſtimmten katho liſchen Inſtitute auch weiterhin
ausſchließlich vo  2 Heiligen Stuhl ängig ſein, ohne ede Einmiſchun der
Unterrichtsbehörden des Königreiches.

Ti tel II Beziehungen des Staates zuL 41
Art bis betreffen das innerpolitiſche Verhältnis des italieniſchen

Staates zur 1 Für Nichtitaliener ind te ohne beſonderes ntereſſe.)
I1. In allen Angelegenheiten, die Gegenſtand dieſes Geſetzes ſind,

verliert ede bisher gültige Anordnung ihre Kraft, inſoweit ſie mit dieſem
Geſetz un Widerſpru E.
Wertloſigkeit des Garantiegeſetzes; Iin ſeinem 17

NV bietet keine inzigeein Hauptmangel;
ran e.

1 lag das vielgenannte Garantiegeſ etz bereits 1861 m
verſchiedenen Entwürfen vor Die Hauptgedanken ſtammen von Cavour
elbſt, deſſen Zauberformel „Freie *  6 im freien Staat“ angeblich eine
auch dem Papſt genehme Löſung der römiſchen rage erſprach. Angeblich
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ſollte das Garantiegeſetz dem Papſt jene Freiheit, Unabhängigkeit, äußere
Urde ſichern, we von Cavour und deſſen Nachfolgern ihm wenigſtens
mit Worten zuerkannt wurden und die, wie Cavour behauptete, durch die
weltliche Herrſchaft nicht mehr wirkſam geſchü werden onnten. Pius L
nahm das Geſetz nicht a eder als anſtändigen Erſatz für die ihm ger
raubte weltliche Souveränität noch als genügenden Schutz ſeiner geiſtlichen
Freiheit und Unabhängigkeit. Als unwirkſam und wertlos lehnte ELY

entſchieden ab So aten auch ſeine Nachfolger.
„Die Päpſte ſind Charaktere; ſie handeln nach feſten Grundſätzen,

die ſie aus dem Glaubensſchatze eben, und daraus ergibt ſich ihre en⸗
loſe Konſequenz, die man allgemein wahrnimmt und bewundert“, ſchreibt
Msgr Dr Hiptmair In dieſer Zeitſchrift , VO/ 1930 1e Enzyklika
Obi 08  — vom 15 Kai 1871 chließt mit der feierlichen Erklärung,
niemals könne der teſe oder ähnliche Garantien annehmen, die
Uunter dem Schein, ſeine heilige Gewalt und Freiheit zu ützen, an Stelle
der weltlichen Herrſchaft angeboten würden, mit welcher die göttliche Vor
ſehung den Heiligen u ausgeſtattet habe und für we der E
legitime Titel aufweiſen könne wie den Beſitz während mehr als elf Jahr
hunderten. edem müſſe offenbar werden, daß, enn der Papſt der Bot⸗
mäßigkeit eines andern Fürſten unterworfen werde, * weder mn politiſcher
Ordnung Souverän ſei noch ſich ſelbſt oder die Handlungen des Apoſto⸗
liſchen Amtes der illkür des betreffenden Fürſten entziehen könne, der
ſelbſt Häretiker oder Verfolger der Kirche werden oder ſich uim Kriegs⸗
zuſtand mit einem andern Fürſten befinden könnte. Das Garantiegeſetz
ſelbſt ſei der klarſte Beweis, daß dadurch dem Papſt, welcher von ott
das Recht der Geſetzgebung auf moraliſchem und religiöſem Gebiete
halten habe und als Ausleger des göttlichen und natürlichen Rechtes eimn
geſetzt ſei, Geſetze auferlegt werden, und zwar Geſetze, die ſich auf die
Leitung der ganzen Kirche eziehen und für deren icherung und Durch  —  2
führung keine andere Rechtsgrundlage beſtehe als der Wille der Laien⸗
gewalt „Non allU eSt Ius Juall quod VOluntas laicarum potestatum
praescribit t tatuat

Der Hauptmangel des Garantiegeſetzes ieg m ſeinem Urſprung.
Es iſt das Werk von Machthabern, die, nachdem ſie den ſeiner
weltlichen Herrſchaft beraubt, ſich In der eigenen Sache zUAm Richter auf
warfen. Bemerkenswert iſt olgende Aeußerung eines jungen liheralen
Schriftſtellers, der ſich m den letzten Jahren in Italien raſch einen Namen
gemacht. Im 55  E8S10 OCarhno“ ologna) vom 17 November 1914
ſchreibt Mario Miſſiroli 7 Die Kirche kann das Garantiegeſetz nich
816 61 simpliciter annehmen, abgeſehen von ſeinem denn ſie
ann den Staat nicht für zuſtändig halten, die Garantien
ihrer Freiheit und geiſtlichen Sendung beſtimmen. Selbſt
venn das Garantiegeſetz noch ſo gut wäre, könnte der S nicht
annehmen, außer infolge ſeiner Mitwirkung nit dem Staat. Andernfalls
vürde tatſächlich die Superiorität des Staates und die Möglichkeit,
ſelbſt im Staate aufzugehen, anerkennen. So ieg die age 4.

S8*
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Der Kardinal⸗Staatsſekretär Antonelli betonte in einer Note
November 1870, eine Autorität, die von Zugeſtändniſſen ebe Uund

folglich vom Gutdünken des Gebers abhänge, ebe nicht ihr eigenes Leben
und könne nicht ihren Einfluß über die ihr durch äußere und innere Be⸗
dingungen gezogenen Schranken ausdehnen.

CTY Prager Univerſitätsprofeſſor Dr Hilgenreiner Die römiſche
Frage nach dem Weltkriege“, rag 1215, 46 ſchreibt: 77* iſt und

bleibt ſich des Papſtes Pte der katholiſchen ganz und gar
würdig, daß die äußere Stellung des oberſten Hirten, die 1  are Grund⸗
lage ſeiner alle Völker der TIde umſpannenden geiſtlichen Hirtengewalt,
lediglich von der un oder Ungunſt eines einzelnen Staates abhängen
ſoll; und die age wird nit jedem Tage unwürdiger und unerträglicher,
wenn S ſich zeigt, daß dieſer Staat entweder nicht den Willen oder nicht
die Macht hat, für die Durchfü ſeiner Garanti ſorgen. 14

Was bietet das Garantiegeſetz dem Papſte? Poſitives,
keine einzige Garantie. Uebrigens verlangt der apf von Italien
keine Garantie, keinen Schutz, der ſeine Unabhängigkeit beſchränken würde,
ſondern nur, daß man ſeine Freiheit nicht antaſte. Einen internationalen
Wert hat Italien dem Heiligen Stuhl eraubt. In einem ſolchen Fall
iſt aber kein Einzelſtaa mſtande, Schadenerſa leiſten. Im Garantie-
geſetz kann eine offizielle Regiſtrierung einiger der von ott ſtam⸗
menden päpſtlichen E.  e erblicken, welche Italien achten verſpricht. Es
will dem Ap Et  E gewährleiſten, die 8 ihm nicht ſchmälern kann,
ohne zugleich die E von 300 Millionen Kaoliken verletzen und
deren Regierungen zum Eingreifen nötigen. Die von der katholiſchen
Welt verlangte Sicherheit, daß die päpſtlichen Rechte E aufrecht
halten werden, gib das Garantiegeſe nicht und kann ſie nicht geben, da
8 von dem veränderlichen Willen der Geſetzgeber abhängt. Miniſter
Minghetti hat S al ein politiſches, ein Opportunitätsgeſetz bezeichnet.

Wert oder ſeiner Wertloſigkeit mu das Garantie⸗Abgeſehen von ſeinem
geſetz ſelbſt garantiert ſein und zwar ſo, daß jeder Verdacht, der Papſt
ſei Iun Rom der illkür einer feindlichen Macht ausgeſetzt, ausgeſchloſſen
wäre Den papierenen Zuſicherungen eine Baſſis. Worte ſind's,
die der Wind von einem Tag andern davontragen kann, zude
Qre Worte voll abſichtlicher Widerſprüche und Zweideutigkeiten,
hinter enen manch ungelöſte Frage E Das Garantiegeſetz iſt übrigens
teils undurchführbar, teils wird eS nicht ausgeführt.

Die ote Visconti Venoſtas vom Oktober hatte den

en zugeſichert, daß dem der Charakter als Souverän m

weiteſtem Umfang gewährleiſtet vürde Im Garantiegeſetz ucht man jedoch
vergebens nach einem Ausdruck, der den formell als Souverän ELY

AT Die Anſicht der erwähnten parlamentariſchen Kommiſſion, daß dem

Papſte dieſe Eigenſchaft abzuſprechen ſei, dad daraus das Recht der
iſt alſo durch⸗Gerichtsbarkeit oder das Bündnisrecht herleiten könnte,

gedrungen. Allerdings geſtand man dem Papſte gewiſſe Attribute der Sou⸗
veränität und Ehrenrechte Mn Glück für Italien, daß der da
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von keinen Gebrauch macht. In welche Verlegenheit äme die Regierung,
wenn ETL durch Italien reiſen wollte! Wären die Behörden genötigt, jeder⸗
zeit ſein eben ſchützen, ihn mit ſouveränen Ehren begleiten, eind
liche Kundgebungen zu verhindern, ſo würden ſie ihn zweifellos hbald bitten,
in den Vatikan zurückzukehren un dort zu leiben

Der franzöſiſche Hiſtoriker Anatole Leroy⸗Beaulieu, emn überzeugterLiberaler und Republikaner, äußerte ſich 1882 und 1883 in Artikeln der
„Revue des eUXMondes“ ehr abträglich über das Garantiegeſetz. Er
bemerkte B., wenn, ie eS ſcheine, Italien dem Papſte bloß ehrenhalbereine Urt Souveränität zugeſtanden abe, 0 d  en jene recht, die ſie ver:
gleichen mit dem önigtum riſti, welches die Schergen ſymboliſieren
wollten, indem ſie einen Purpurfetzen über die Schultern des gegeißelten
Heilandes warfen und auf dem reuz die Inſchrift N anbrachten.
Leroy-Beaulien bedauert auch, daß der italieniſchen Regierung der M  (ut
und die Kraft ſehle, dem Achtung zu verſchaffen

Ebenſowenig findet ſich Im Garantiegeſetz eine ausdrückliche Erklärung
der Exterritorialität des päpſtlichen Gebietes. Von der Leoſtadt, die
nach dem wiederholten feierlichen Verſprechen der Regierung Uunter der
vollen Souveränität und Gerichtsbarkeit des Papſtes verbleiben ſollte, iſt
V Garantiegeſetz keine ede Auf Grund desſelben Er  ern der
ohne Territorium, ohne Untertanen, als wirklicher Untertan Italiens
Italieniſche Gerichte aAben übrigens 1882 im Prozeß Martinueei die
Exterritorialität des Vatikans, die Jurisdiktions⸗ und Lokal⸗-Immunität
des Heiligen Vaters, die Prärogativen ſeiner wahren und effektiven Sou⸗
veränität geleugnet.

Kardinal⸗Staatsſekretär —  67 betonte imn einer ote
11 September 1882, daß der trotz der Unterdrückung des Kirchen⸗taates Souverän Und völkerrechtliche Perſönlichkeit iſt, nicht Nur echtlichra ſeiner göttlichen Iſſton und ſeines apoſtoliſchen Amtes, ſondern
auch tatſächli denn die Mächte erweiſen dem Papſt ſouveräne Ehren,beglaubigen Geſandte bet ihm, ſehen Vertreter des Heiligen Stuhles m
dem bei ihnen akkreditierten diplomatiſchen r Abet kümmern die
Staaten ſich nicht das Garantiegeſetz. Sie erkennen den Papſt als
perſönlichen Souverän, als übernationale, völkerrechtliche Perſönlichkeitdenn ſie önnen ſich nicht der Tatſache verſchließen, daß das Oberhauptder Weltkirche das größte internationale Anſehen beſitzt Nach Ausbruchdes Weltkrieges wollten denn auch England und olland zu ausgeſprochenpolitiſchen Zwecken eigene Sondergeſandtſchaften beim 2  ii  tikan Bei der
Begründung dieſes Schrittes führte der holländiſche Miniſterpräſident,Liheraler und Proteſtant, ann Juni 1915 im Parlament aus „D  NeGeſandtſchaft knüpft kein Qan zwi  en dem Staat und der katholiſchenKirche; die Natur der Geſandtſchaft wird allein dadurch beſtimmt, daßm Papſte eine bedeutende internationale, politiſche Tblickt
Das iſt die Wirklichkeit. M‚  (an kann das bedauern, aber dieſer Tatſacheiſt nichts zu ändern. Es gib kein gewichtigeres politiſches Zentrum, das
m Intereſſe des Friedens Einfluß ausüben kann, als gerade der V  atikan



Wir müſſen damit zuſammenarbeiten und deshalb iſt die Geſandtſchaft
nötig. Wir beſitzen Inter den Mächten bloß einen beſcheidenen Platz, aber
der gehört 3 den Großmächten.“

Gegen den ſcheint alles rlaubt.
—  —  — Art und 2, mit enen der katholiſchen Welt and tu die

ugen geſtreu werden ſollte, ſind Oter U  abe geblieben. Wann iſt 1e
auf Grund dieſer Artikel der Papſt Beleidigungen un chutz He·
nommen worden? Scheint nich vielmehr Art lauten: Beleidigungen
und Schmähungen, unmittelbar die Perſon des Papſtes gerichtet,
ſind vollkommen frei? Während öfters mit äußerſter Strenge gegen
katholiſche Blätter V wurde, eil ſie angeblich ſich geringſchätzig
über hohe Perſönlichkeiten geäußer hätten, var die „heilige und Uun

verletzliche Perſon des Papſtes alles Tlaub' In den wenigen Fällen
gerichtlichen Verfahrens Läſterer der Kirche und ihres Oberhauptes
erfolgte gewöhnlich eiſpru Dem Garantiegeſetz zum ohn Urſten ſeit
vielen Jahren ſtändig an den römiſchen Straßenecken, auf den öffentlichen
Plätz die unſagbar gemeinen Papſtkarikaturen des „Aſino dargeboten,
bisweilen auch bei antiklerikalen Manifeſtationen als Fähnchen gleichſam
im Triumph einhergetragen werden. Alljährlich wurden QNIi dem „glor⸗
reichen geachteten F623  Sitz des Papſttums“ Kundgebungen von roheſtem anti⸗
klerikalen Charakter, denen das ild eines apoſtaſierten, ſittenloſen Mönches
als Aushängeſchild diente, veranſtaltet. Erneſto Nathan, Ehrengroßmeiſter
der italieniſchen Freimaurerei, erdreiſtete ſich wiederholt, bei offizieller Ge⸗
legenheit und Kirche m unqualifizierbarer iſe zu ſchmähen und ſo
das Garantiegeſetz aufs gröblichſte verletzen, aber wurde deswegen
nicht IM geringſten ſeitens der Regierung beunruhigt, auch ann nicht, als
nach den Nathanſchen Schändlichkeiten September 1910 eim 9eE
waltiger Entrüſtungsſturm ſich erhob, Millionen von Katholiken Proteſt
kundgebungen veranſtalteten

Damals chrieb der „Osservatore Romanos „Unter der Herr
des Garantiegeſetzes iſt ES allen, ſeien S unbekannte Private oder

öffentliche Beamte, erlaubt, öffentlich, mtlich und ſtraflos die erhabene
Majeſtät der Kirche und des Vikars Jeſu Chriſti beleidigen. den
Händen läßt ſich jetzt greifen, daß ein öffentlicher Beamter, dev Bürger⸗
meiſter von 9  Rom, unverletzlich und unantaſtbar iſt, auch venn öffentlich
ein Staatsgeſe erletzt oder ogar ſich die Beſtimmungen des Ge
meinrechtes verſe —  Sein Antiklerikalismus macht ihn eL·
wundbar und unverletzli un den ugen der Zentralgewalt, die ihn durch
den ſektiereriſchen Panzer geſchützt weiß Und damit Dletb auch bewieſen,
daß die Autorität und ürde des Oberhaupte der IV den wildeſten
Anfällen 0 ausgeſetzt iſt und daß die Katholiken der ganzen Zelt In
der Strafloſigkeit des gemeinen Beleidigers des Papſtes die ſichere Gewähr
dafür finden können, daß das Beiſpiel un der Zukun Nachahmer inden
wird Während 40 Jahren 4 die Regierung zweimal Gelegenheit
gehabt, das Garantiegeſetz eierli anzuwenden: einmal erlaubte ſie die der
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Leiche eines Papſtes öffentlich zugefügte Schmähung und ſogar die ſakri

2

—
legiſche Drohung, dieſelbe in den Tiber zu werfen; im andern, dem vor

liegenden Fall, geſtattet ſie die öffentliche Schmähung der 11  — der
Dogmen, der geiſtlichen Jurisdiktion des Papſtes und billigt dieſe Exzeſſe
gleichſam, indem ſie den Schuldigen, einen öffentlichen Beamten, ſtraflos
ausgehen läßt.“

An Gegenſtücken fe eS nicht. erzog Torlonia als römiſcher
Bürgermeiſter gewagt, den Leo XIII. anläßlich eines Jubiläums von
rein religiöſem Charakter beglückwünſchen; flugs wurde abgeſetzt.
Dasſelbe Schickſal traf Hunderte von Bürgermeiſtern, Beamten und Schul
lehrern, weil ſie ein In ganz egaler Form verfaßtes Schriftſtück Unter
zeichnet hatten, welches den Wunſch nach Ausſöhnung zwiſchen Italien und
em Heiligen ausſpra

m pri 1910 der exkommunizierte Geiſtliche Murri imn der
Abgeordnetenkammer Pius als den „düſtern Vergewaltiger der Gewiſſen“
ſchmähte, da hielt S der radikale Kammerpräſident Marcora nicht für
angebracht, auch NUr aufs ſchonendſte einzuſchreiten. Derſelbe ehemalige
Haribaldiner Marcora bezeichnete 1912 die Jahrhunderte alte iedliche
Herrſchaft der Päpſte als Fremdherrſchaft. Ein italieniſcher Kammerpräſident
darf ignorieren, daß gerade die Päpſte die letzten Ueberreſte der römiſchen
Größe geſammelt und erhalten, mit liebender orge die en Anfänge
italieniſchen Lebens behütet und gefördert, Italien nit Wohltaten überhäuft
haben, die italieniſche Nation 8 den äpſten verdankt, wenn ſie erhalten
wurde. Faſt gleicher Zeit konnte das Blatt Marcoras, die radtkale
„Mia der Strafloſigkeit ſicher, den verhöhnen, ſeine Unfehlbarkeit
verſpotten, behaupten, der geſunde Sinn habe für immer die Kirche ver

laſſen, 10 ſogar den Papf als Komödianten und Narren bezeichnen. Die Perſon
des Papſtes ſoll aber heilig und unverletzlich ſein! In der Lateranbaſilika
harrt ſeit mehr als ſieben Jahren das Grabmal Leos XII der Ueberreſte
dieſes großen Papſtes, weil die Regierung ſich außerſtande fühlt die Leiche
vor den Ausſchreitungen eines verhetzten Pöbels zu ſchützen. Der Papſt ſoll
frei ſein, während immer neue, uim Dunkel der Freimaurerlogen erſonnene
Geſetze die Autorität der Kirche und ihres Oberhauptes behindert Aben

Vor Jahren erſu

E die offiziöſe „Tribuna“ den 3 Artikel des
Garantiegeſetzes ahin auszulegen, daß die Regierung den Sicherheitsdienſt
uun die Perſon des Heiligen Vaters urch italieniſche Soldaten Ur
die Schweizergarde eſorgen aſſen könnte

Durch Annahme der Jahresrente waäre der Pa zum Staatspenſionär,
das Papſttum zu einem Staatsinſtitut, C vte der Synod,
geworden.

Wem gehören die päpſtlichen Palüſte und Kunſtſchätze?
Welch perfides Gebilde das Garantiegeſetz iſt, erſieht man auch aus

Art und Da ſtellt ſich die Frage Wem gehören die äpſt
lichen Saläſte Uund Kun  ätze? N  Wa Italien owohl im Parlament
Oie gegenüber dem Papſt und der ganzen Welt öffentlich Uund feierlich
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verſprochen, hat 8 nach dem 2 September nich gehalten. Vorher
beteuerten die maßgebenden Staatsmänner immer wieder, der würde
als Erſatz für den Kirchenſtaat „franchigie territoriali“ bekommen, alſ
wirkliche Exterritorialität, ein auch noch ſo kleines, völlig unabhängiges
Gebiet zur Stütze und Schutz ſeiner geiſtlichen Souveränität. Der
Papſt würde ſich unbeſchränkter Freiheit und Unabhängigkeit im eigenen
auſe erfreuen, hief S Als „franchigie territoriali“ V wie ereits
erwähnt, die volle Jurisdiktion und Souveränität des es über die
Leoſtadt gedacht. Davon var jedöch bei der Ausarbeitung des Garantie⸗
geſetzes keine ede mehr „zur ebhaſten Ueberraſchung der Klerikalen und
der ultrakonſervativen Partei“, te Luigi Parpagliolo imn einem Aufſatze
der „Nuova Antologia“ (1 Mai 1912), betitelt: * monumenti Vafi-
AnI 10 A0 Italiano“ ſchreibt. Während Cavour immer wieder be
tont hatte, daß, venn man Rom zur Hauptſtadt alten machte, „der
attkan und einige andere Paläſte Eigentum des Papſtes bleiben würden  7
hat das Garantiegeſetz bezüglich dieſer Paläſte recht zweideutige Beſtim⸗

getroffen.
Der Papſt ſoll m Genuß der Paläſte verbleiben; dieſelben

ſind unveräußerlich. „Das kam ImM Grunde der Aneignung des
Ganzen eich“, bemerkt Parpagliolo, welcher dem Papſt den Beſitz be
ſtreitet, und ETL ahr fort „Allerdings ſcheute man bor dem Wort igen⸗
tum, doch ſetzte an deſſen Stelle zugunſten des Staates die Attribute
des Eigentums. 14

Mit te rief der Abgeordnete Toscanelli bei den Kammerverhand—
lungen über das Garantiegeſetz aus „Wer den Genuß einer Sache gE·
währt, Tklärt ſich zu ihrem Eigentümer und ſagt, daß em andern die
Nutznießung überlaſſe!“ Und im Senat bemerkte Siotto Pintor: „Entweder
iſt der Papſt Eigentümer und dann ſagt nicht, jene Güter ſeien unver  —

äußerlich, oder der Staat iſt Eigentümer und ann abe den Mut, 8

offen zu erklären.“ Doch die Regierung hoffte, durch unbeſtimmte, abſichtlich
zweideutige Ausdrücke die Gegnerſchaft jener, die den Papſt als
Untertan des Staates ſahen, zum weigen bringen, zugleich aber der
gerechten Entrüſtung der Katholiken entgehen.

Oeſterreich und Frankrei erhoben inſpru eine Prokla⸗
mierung des italieniſchen Eigentumsrechtes auf die betreffenden Paläſte
— Bonghi, der Berichterſtatter bei der Dehatte des Garantiegeſetzes, AM

2 Jänner und NI Februar 1871 M Parlament erklärte, ſollte das
Geſetz nicht der rage vorgreifen, wer Eigentümer der genannten ald
ſei Die zweideutige Phraſeologie ließ die heikle rage en Parpagliolo
ſchreibt: „VBn dem hiſtoriſchen Augenblicke, da das Geſetz geſchaffe wurde,
nötigten Gründe politiſcher Opportunität und internationaler Konvenienz
den Geſetzgeber zu Mentalreſtriktionen.“ V war der Weg den ver

ſchiedenen Deutungen en gelaſſen.
Tüchtige Rechtsgelehrte che. denn auch auf Grund der Artikel

und Iim den Beſitzer, während andere ſich darauf berufen, um

ihm jedes Eigentumsrecht abzuſprechen und ihn lediglich als Nutznießer
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und nſaſſen ſtaatlicher Gebäude betrachten Parpagliolo behauptet gexradezu,
das Garantiegeſetz habe den Papſt einfachen Depoſitar der m den

päpſtlichen uſeen und der vatikaniſchen Bibliothek aufbewahrten —  —  ätze
gemacht und folgert, die im Jahre HeiligeI Stuhl feſtgeſetzte
Eintrittstaxe ſei unrechtmäßig. Schlimmer iſt, daß auch leitende Staats⸗

So erklärte der Juſtizminiſtermänner ene ähnliche Anſicht äußerten.
Villa 187 m der Kammer, daß „Auch die Uſeen der päpſtlichen Paläſte
nationale Muſeen ſind, alſo uns, das heißt der Nation, gehören und Rie⸗

Al  V  — Iim genannten Jahremand das Recht hat, arüber zu verfügen“.
V

⁰ XI einige Majoliken Qus der Sammlung der 1  0 Caſtel Gandolfo
veräußern ließ, ſchritt die Regierung wegen Verletzung des Nationaleigen⸗
ums mit gerichtlicher Beſchlagnahme ein. Der befahl daraufhin,
daß die praktiſch undurchführbar gewordene Veräußerung rückgängig 9e
macht werde. 7*  —  as Papſttum iſt in unſerm Hauſe 3u Gaſte“, rief
Rudini m öffentlicher Kammerſitzung au

Selbſtverſtändlich betrachte der Heilige Stuhl ſich als Eigentümer
der betreffenden Paläſte und Kunſtſammlungen. Das Oberhaupt der Kirche,
welches von V

＋ die volle Gewalt, die geſamte Kirche I weiden, zu
leiten und zu regieren, erhalten hat, iſt naturgemäß von der Jurisdiktion
irgend eines Staate unabhängig, und CS kann kein wirkliches Recht geben,
das ihm ſein Eigentum kürzen könnte. Uebrigens verdankt der Heilige
Stuhl jene beweglichen und unbeweglichen Giiter zum großen Teil der

Hochherzigkeit der Katholiken der ganzen Welt, we  6 afür Sorge
trugen, daß auch nach außen die Majeſtät ihres Oberhauptes erſtrahle.
Zur ſelben Zeit, da Parpagliolo In der „Nuova Intologia“ die Anſicht
vertrat, daß der italieniſche Staat Eigentümer des Vatikans, Laterans
ſet, erſchien (1912 eine ſehr bemerkenswerte Schrift des jungen, hervor⸗
ragenden Rechtsgelehrten Achille G allarini, betitelt: „La dotazione IM=
mobilare gella Sede nei rapporti del diritto pubblico Gel Giritto
internazionale. **

Profeſſor Toniolo, der Altmeiſter der chriſtlich⸗ſozialen Aktion UN
Italien, hat das Vorwort geſchrieben. Der Verfaſſer weiſt ſchlagend nach,
daß die Paläſte und Uſeen dem Heiligen Stuhl gehören. und be
on EL den Unterſchied zwiſchen den Re  en und Domänen, die dem

als Landesherrn zuſtanden und den Patrimonialgütern des Heiligen
Stuhles, welche dem Papſt als Biſchof von Rom und geiſtlichen Souverän,
als Oberhaupt der irche, gehörten. Daß zu dieſen Gütern, die man als
Tiaradomänen bezeichnen kann, die EM Papſte als Na  olger des Apoſtel⸗
Urſten Petrus u ſeiner Eigenſchaft als römiſcher Biſchof zuſtehenden Apo  —  —
ſtoliſchen Paläſte des Vatikans und Laterans, die Bibliothek, die Muſeen,
die Villa Caſtel Gandolfo zählen, ſtellt Gallarini eſt m einer ich auf
das römiſch⸗juſtinianiſche, das germaniſche, ſowie das Atere und neuere

kanoniſche E erſtreckenden Unterſuchung. In Anbetracht ihres Charakters
und des Zweckes, dem dieſe Güter dienen, önnen ſie nicht als Domänial⸗
güter des Kirchenſtaates angeſehen werden und mußten auch nach deſſen
Aufhebung dem Oberhaupt der Kirche verbleiben. Indem Gallarini der



Frage des päpſtlichen Eigentumsrechtes auf den Grund geht, beruft ſich
darauf, daß der Primat ein internationales Rechtsinſtitut iſt, deſſen Gewalt—
bezirk die Kirche mfaßt Uund en Geſamtinhalt eine jurisdiktionelle
Vollgewalt ildet, wona dem apſte alle mit dem Veſe der Kirche Und
ihrem eru gegebenen Mittel, welche zur Erreichung des Zweckes der
HKirſhe notwendig ind, prinzipiell zuſtehen. Der iſt auch nach der
Unterdrückung des Kirchenſtaates internationale Rechtsperſon, da alle Ele
nente einer ſolchen vorhanden ſind Dieſen Charakter konnte der italieniſche
Staat dem Heiligen Stuhl auch nicht kraft des 1US und der

potestas abſprechen ohne tyranniſche Fillkür und offene Verletzung
des allgemein anerkannten öffentlichen Rechtes.

Kraft ſeines Charakters als Rechtsinſtitut hat der Heilige Stuhl
abſolutes Eigentumsrecht auf die oſtoliſchen Paläſte. Gallaͤrini bemerkt
denn auch zutreffend: „Der italieniſche Staat habe ſeine Kompetenz über⸗
ſchritten, indem dem wirklichen und legitimen Beſitzer die Nutznießung
zugeſtanden durch einen Willkürakt der Verletzung der fundamentalen Prin⸗
zipien von Recht und Gerechtigkeit.“ Weiter E  E EL das Eigen
tumsrecht des Heiligen Stuhles auf die Apoſtoliſchen Paläſte mit Bezug
auf die militäriſche Okkupation Roms fehlten ihr, Dte ꝑur nachweiſt,
2  jene Eigenſchaften, durch welche die gewalttätige Okkupation zum Eigen⸗
tumsrecht zugunſten des Siegers wird, ˙o daß die 8 des beſiegten
Staates umgewandelt werden oder erlö  en.

Zwei Mängel hafteten der Okkupation Roms ES fehlte emn irk
er Friedensvertrag, welcher die Beſetzung ſanktioniert und jeder Feind⸗
ſeligkeit ein Ende macht; ferner enthielt ſich die italieniſche Regierung jeg⸗
er Beſitzergreifung der koſtadt, in der ſich die Immobilien des Heiligen
Stuhles, welche Gegenſtand des Streites ſind, größtenteils efinden. Wenn
die „Eroberer“ Roms ihre politiſch-militäriſche Olkkupation beſchränkten, ſo
lag der run un ihrer urcht, eine andere Nation könnte zugunſten des
Heiligen Stuhles intervenieren. Es folgte daraus, daß auf dieſes
viertel die Kriegsrecht ſanktionierten Normen nicht angewandt werden
konnten und deshalb blieben, te Gallarini ſchreibt, auch jene Immobilien
frei von der unſicheren Jurisdiktion des okkupierenden Staates und der
Heilige wurde auch weiterhin italieniſchen Staat als ihr wahrer
und legitimer Beſitzer betrachtet. Sie wurden nicht in die Militärkapitulation
einbegriffen; keine Behörde bemächtigte ſich ihrer oder verlangte ſie Daraus
ergibt ſich, daß die italieniſche Regierung ſie als Teil des kirchlichen Pa
trimoniums des Papſtes anſah, des Patrimoniums, das nicht ohne Kränkung
der katholiſchen Welt erletzt werden konnte. Gallarini betont alſo mit
vollem E  V daß der italieniſche Staat die Immobilienfrage nicht als
eine 0  E innerer Ordnung behandeln durfte. Wie die römiſche Frage ber
au iſt teſe Teilfrage internationaler Natur Keineswegs durfte oder
darf die Regierung ſich des unbeweglichen Patrimoniums des Heiligen
Stuhles bemächtigen Unter dem Vorwand, die Rechte des politiſchen Kirchen⸗
ſtaates ſeien auf ſie übergegangen. Der Kirchenſtaat als ſolcher hat ſich
nie ein ech über dieſe Güter angemaßt.
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Gallarini ſchreibt QAul Schluß ſeiner trefflichen Arbeit: „Aus dem,
as vir nit der wiſſenſchaftlichen Autorität hervorragender Juriſten be
wieſen aben, erhellt, te der italieniſche Staat durch den letzten bſatz
der Art und —5 des Garantiegeſetzes ſeinen den Mächten gegebenen
Verſprechungen untreu eworden iſt, wie die Souveränität, die dem
Heiligen Vater zugeſtehen wollte, verkannt und ſich nicht nach den Grund  2  2
ſätzen des Gemeinrechtes ſelbſt gerichte hat und te alſo dem Heiligen
Stuhl eine Lage ſchuf, die Uunter deſſen war, da der Heilige Stu
Ur die erwähnten Artikel zum Inſaſſen des italieniſchen Staates 9E·
macht wurde.

Wie ſoll das Garantiegeſetz die geiſtliche Souveränität des Papſte
ſichergeſtellt haben, Cun C8 nicht einmal ſein Eigentumsrecht 9E·
währleiſtete; enn der .  Ot  taat auf den P

ſt einen ruck ausüben kann
durch die Drohung, ETL wolle ſeine Rechte auf das „Nationaleigentum der
väpſtlichen ald und ihrer Kunſtſchätze geltend machen“? Als
das Gerücht ging, *  C X olle Proteſt gegen die unqualifizier⸗
haren Herausforderungen des Sektierertums Rom verlaſſen, hat Criſpi
tatſächlich die rohung, man werde auf die Zufluchtsſtätte des E
Hand egen, als Erpreſſungsmittel verwendet, Aum ihn zurückzuhalten. Der⸗
ſelbe Criſpi erwähnt In ſeinen Aufzeichnungen wie Alltägliches und

Selbſtverſtändliches, daß eine uim Vatikan eingelaufene Depeſche attazzi
mitzuteilen ſich eeilte mne Illuſtration zu dem „freien, zenſurloſen“

erkehr des Papſtes mit der Weltkirche.
die andern ängel der herrlichen „Garantien“ zu erwähnen,

würde U weit führen Das Geſagte möge genügen ihrer Beleuchtung.
Regierungsjuriſt Seaduto ſagt m ſeinem 8  eitigen Kommentar

Zum Garantiegeſetz, die Rückſichtnahme auf die Mächte abe Italien
bewogen, ſoviel gewähren.

In einer 1882 Stradella gehaltenen Rede und mehrmals im
Parlament proklamierte Depretis, das Garantiegeſetz ſei die äußerſte
Grenze der Zugeſtändniſſe, we Italien dem Papſttum machen könne.
Keines beſondern Kommentars bedarf die ede, welche Criſpi 1895 bei
Einweihung des Garihaldi-Denkmals auf dem Janiculus m Anweſenheit
des Königs hielt

Es heißt da „Der italieniſche Geiſt ſt es, durch das Geſetz
Mai 1871 ein Problem oſen In inem ande, wo der Ge

danke frei iſt Pie das Gewiſſen, wurde Em Haupt der Kirche unbegrenzte
Freiheit im Bereich ſeines eiligen Amtes, Unverantwortlichkeit m ſeinen
Handlungen gewährt. Der iſt nur ott unterworfen und keine

mgeben mit allen Ehren undmenſchliche Gewalt kann ihn erreichen.
Privilegien des Thrones, ohne die Unannehmlichkeit der Zivilgewalt,
ohne den Haß, ohne den Groll, ohne die ühen, we jene Macht mit
ſich bringt, übt eine ſouveräne Autorität über alle Gläubigen aus und
ſie zählen nach Millionen. Ke  un Ur der Erde iſt ihm ähnlich oder glei
eLr iſt einzigartig un ſeinen Ausnahmeverhältniſſen.“



434

Pius über das Garantiegeſetz. Der Papſt ein Ge
ungener. eo XII Stellung 5  ur Im  en rage. Wie

Bemühungen mM Ausſöhnung und ſeine Friedens⸗
beſtrebungen vereitelt vurden. lu und Benedikt

gegenüber der triumphierenden Revolution.
Wi  INN. recht hatte dagegen Pius I.  . als noch während der Kammer⸗

debatten ann März 1871 m einem Schreiben den Kardinalvikar
Patrizi ſich über die In Ausſicht geſtellten Garantien ausſprach, daß 68
nicht ſicher ſei, was darin die Hauptrolle piele der Unſinn, die Argliſt oder
der Spott, UU principem InEaA ocum absurditas ault Calliditas
aut ludibriums Am 27 Okt 1871 erklärte feierlich vor den Kardi⸗
nälen: „Coram Uuniversa Ecgclesia protestamur. NOS Cautiones V  H8

quae Guarentige appellantur. O0mnino respuere.“ In ſeiner an das
Heilige Kollegium gerichteten Allokution März 1877 ſchilderte
Pius die Schäden, 12 die Religion und ihr Haupt beſonders Urch
die Einnahme Roms erlitten und ſchloß alſo „Nein, der Papſt iſt nicht
frei und unabhängig Und wird S nie Unter der Herrſchaft einer fremden
Gewalt. In Rom kann * Nu  8 Souverän oder Gefangener ſein
und die katholiſche Welt ird nuie eruhigt ſein können, 0 ange
die Wirkſamkeit des Papſtes der Agitation der Parteien, der Willkür der
Regierung, den Reſultaten der politiſchen Wahlen, den Berechnungen ver

ſchlagener und intereſſierter Männer ausgeſetzt iſ Die Regierung, peziell
der Außenminiſter Maneini, war darüber erbittert.

Das Oberhaupt der katholiſchen Kirche iſt ſeit dem September
1870 ˙mo raliſch Eein efang Ener, ein Gefangener der Revolution, deren
Uebermacht dieſem Tage die ewige Stadt ezwang. Trägt auch der

(9keine Ketten, E iſt ſeine Gefangenſchaft doch eine wirkliche.
aben auch hervorragende Männer, die nicht als reue Katholiken gelten
konnten, die dem Papſt aufgezwungenen Verhältniſſe beurteilt.

Der bereits erwähnte Leroy-Beaulien wies nach, daß der U  *  ber
natürliche Glaube un das menſchliche Gefühl em Statthalter Chriſti
zur Pflicht machen, Im antan bleiben, damit ſeine Würde, die nicht
weniger Geltung hat als ſeine Freiheit, unverſehrt oleibe

Emile Ollivier, Napoleons III. letzter Miniſterpräſident, hat ſich
ſpäter m weitem M‚  kaße literariſch betätigt. Die vielbändigen Erinnerungen
des vor drei Jahren verſtorbenen Staatsmannes ſind zum Teil recht ETt.  —
voll. Weniger bekannt iſt ſein 1882 erſchienenes Buch „Le apbe 681
11 6 A Rome?“ Vom katholiſchen Standpunkt QAus iſt nicht alles in
dieſer Schrift einwandfrei, doch verneint Ollivier entſchieden die Frage, 0b
der in Rom wirkli frei iſt Dies iſt Aum ˙ bemerkenswerter, als
der erſaſſer von Haus aus republikaniſcher Geſinnung Dar und ſich ſtets
als eifriger Anhänger der Vꝗ

(Vʒâ

deen der franzöſiſchen Revolution bekannte und
denn auch, als ETL die Macht m Händen hatte, die —  ache des Papſttums
mehr geſchädigt als gefördert hat Ollivier hatte längere Zeit mn Italien,
m Florenz und R  tom verbracht, als ſeine erwähnte Arbeit erſchien. Er
weiſt immer wieder darauf hin, daß die nötige Freiheit dem Papſte vor
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enthalten ird Den italieniſchen Machthabern ruft zu Eure famoſen
Garantien ſind höchſtens ſoviel wert, wie das Papier, auf dem
ſie ſtehen! 16 können von einem Tag zum andern abgeſchafft werden;
ſie ſind nicht, wie CS nötig geweſen väre, von den intereſſierten Parteien,
dem Papſt und den katholiſchen Mächten, beſtätigt worden; thnen
jegliche Feſtigkeit; praktiſch aben ſie nie getaugt; ſie ſind ein offener
Widerſpruch und ſtatt die ſouveräne Unabhängigkeit des Statthalters Chriſti
gegenüber allen Laiengewalten ſchützen, machen ſie den zu einem
Untertan des Königs, das apſttum zu einer Abteilung der inneren Ver⸗
waltung des Königreiches Italien

Ollivier bemerkt reffend, das Garantiegeſetz einen Schein von

Feſtigkeit bewahr habe, o verdanke CS dies ſeiner Nichtanwendung. Wollte
der Papſt die Straßen Roms betreten, ˙ würde  14 ſofort die Wertloſigkeit
der Garantien offenbar werden. Der Exminiſter des Franzoſenkaiſers ehn
die Möglichkeit, daß der Papſt ſich auf Grund des Garantiegeſetzes mit
Reu-Italien ausſöhne, als undenkbar ab „Ein mit Italien verſöhnter Papſt
würde den Reſt der Bel verlieren; durch die Schuld des römiſchen Papſtes
würde das Kleid Chriſti von Neuent zerriſſen werden.“ Damit hat ODllivier
recht Würde der das Garantiegeſetz annehmen, ſo könnte nan m
ihm einen italieniſchen Nationalpatriarchen ſehen; alle Regierungen würden
proteſtieren die Nationaliſierung einer notwendigerweiſe übernationalen
Macht. Die Erfahrung von Avignon redet überlaut; da der vont

franzöſiſchen önig abhängig geworden oder wenigſtens CS ſchien, kam das
große Schisma und die abendländiſche Kirche war lange mn verſchiedene
päpſtliche „Obedienzen“ zerriſſen. Die logiſche Folge der mit der

Einnahme Roms gegebenen Lage iſt,‚ daß der Papſt im Vatikan
leiben und Italien proteſtieren muß In dieſem Proteſt
haben die Katholiken die Garantie, daß der Papſt bei der Leitung der
Kirche nicht dem Einfluß der mn Rom gegenüber dem .—  tuhl Petri auf
gerichteten politiſchen Macht unterworfen iſt Menſchlich geſprochen ieg
m Wide  and des Papſtes gegenüber Italien ſeine zur Erfüllung
ſeiner ohen Miſſion inmitten gewaltiger Schwierigkeiten.

In ſeiner erſten Enzyklika „Inscrutabili Dei (Consilio April
worin C0 als ſein Regierungsprogramm die Verſtändigung

vbvon Kirche und Kultur bezeichnete, erklärte er, daß die weltliche Herr⸗
ſchaft wiederfordere ＋ nicht Aaus Ehrgeiz und Herrſchſucht, ondern aus

Rückſicht auf ſein Amt und die religiöſen ande des Eides und außerdem
nicht bloß, C ſie dem Papſte notwendig iſt, die volle Freiheit der
geiſtlichen Gewalt 3u ſchützen Und zu bewahren, ſondern auch, eil ES

außer allem Zweifel E daß, S ſich um die weltliche Gewalt
des Apoſtoliſchen Stuhles handelt, das öffentliche 0 und Heil der 9e

Immerſamten menſchlichen Eſe

aft zugleich mit imn Frage ommt.“
wieder legte öffentlich die dem Statthalter Chriſti aufgezwungene
Lage Verwahrung ein Es ſollte nicht ſcheinen, als ob In der Ausübung
ſeines Amtes eine implizierte Annahme des Garantiegeſetzes iege. In
— einer Allokution März 1878 erklärte C „Verius In allena
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potestate SuüulnunS Ualll Nostra.“ Vor 1000 Zivilbeamten des früheren
Kirchenſtaates, denen QAnl Oktober 1880 eine Audienz erteilte, Oe.
onte CT „Niemals verden Wẽ N. bei den gegenwärtigen Verhältniſſen
beruhigen und Wir werden, Pie Wir bisher nicht aufgehört haben, nicht
aufhören, das zu fordern, bas Ins durch Lug und Trug entriſſen worden.“
A  Im Jänner wies m einer Anſprache italieniſche Pilger
darauf hin, daß die Revolution ihn ſeit drei Jahren innerhalb der
Mauern des Vatikans eingeſchloſſen E Es ſollte ſich 0 zeigen, daß
nicht einmal ein oter Papſt VN den Straßen Roms vor Schändlichkeiten

Die Ueberführung der ſterblichen Hülle Pius' Qaus demſicher ſei
Petersdom nach der Krypta von Lorenzo vor den Mauern fan m der
Nacht vom 12 auf den Juli 1881 Bekanntlich kam S dabei

unerhörten Szenen, m denen der dämoniſche Haß verhetzter Antiklerikaler
ſich Luft machte und E  E die eſamte ziviliſierte Welt mit Ekel erfüllten.

auf der Tiberbrücke die ruchloſe Bande ſich anſchickte, die Leiche VN
den Fluß werfen, waren ES die Tteſter der Unter öſterreichiſchem Pro
tektorat ſtehenden deutſchen Nationalſtiftung vom Campo Santo, we
durch ihr feſtes Eingreifen das Aergſte verhinderten. Aus freien Stücken
hatten ſie ſich Im kirchlichen Ornat bei St. Peter nehen dem Leichenwagen
aufgeſtellt, Aum ihren Ehrenpoſten nicht aufzugeben, bis der Sarg beigeſetzt

Die hochernſten orgänge gaben der Preſſe nlaß, den Leichtſinn
und die Unvorſichtigkeit der Regierung, die nicht genügen Polizei auf⸗
geboten a  e, zu adeln Sie fanden auch NI Echo m diplomatiſchen
Kreiſen. Das Kabinett epreti fühlte die Notwendigkeit, ſich recht
fertigen. Es ließ alſo der Preſſe eine Mitteilung zugehen, worin eha  E.
wurde, die ehörden hätten vorher von dem Zuge ni gewußt. me
falſche Erklärung! In Wirklichkeit die ehörden rechtzeitig benach⸗
richtigt worden; hatten doch drei Abgeſandte des atttan die Angelegenheit
mit dem Chef der römiſchen Polizei beſprochen. Außerdem war der Ke:
gierung mitgeteilt worden, in welcher etiſe die Ueberführung ſtattfinden
würde Sie wollte einfach keine genügenden Vorkehrungen treffen Wollte
ſie ſchadenfroh der Verhöhnung des edlen Toten zuſehen, aus der die
ſchlußfolgern 0  E, die Römer ſeien durch die Verhältniſſe dermaßen
beglückt, daß ſie nuLr mit maßloſem roll des letzten Souveräns des
Kirchenſtaates gedenken könnten?

Am Auguſt brandmarkte der Heilige Vater V einer Allokution
die ſakrilegiſchen orgänge und forderte die katholiſche Welt auf, daraus
zu ießen, „welche Sicherheit m Rom dem Papſte eibe

＋. ſeine Lage ſei
„aus vielen Gründen hart und unerträglich“ („asperam multisque de
Causis ferendam conditionem *). „Sie annehmen können veder
Wir noch jemals einer Unſerer Nachfolger“, erklärte Leo amn 16 Oktober
desſelben Jahres vor italieniſchen Pilgern enige Wochen ſpäter, Am

Tage vor Weihnachten, klagte beim Empfang der Kardinäle über die
ſchwierige Lage, die von Tag zu Tag unerträglicher werde“, des

90 ſei S offenbar unmöglich, ſich im die gegenwärtigen Verhältniſſe 5
fügen. Beim Empfang eines großen Pilgerzuges italieniſcher Geiſtlichen
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aul 26 September 1883 ſagte C in ſeiner Antwort auf eine von Kar
dinal Alimonda verleſenen Adreſſe: 7  nter den jetzigen Zeitverhältniſſen
garantiert Nur die weltliche Souveränität m nich verlogener Weiſe die
Unabhängigkeit und Freiheit des Apoſtoliſchen Stuhles.“

Großes Aufſehen erregte die Rede, welche Leo Oktober
vor italieniſchen Pilgern im dom 1e. Nochmals betonte
er, daß CT ſich m moraliſcher Gefangenſchaft befinde und bezeichnete als
bewußtes Ziel der Sektierer, „die Kirche und ihr treffen, in
dem dem Apoſtoliſchen das raubte, was die nicht illuſoriſche
Garantie ſeiner Unabhängigkeit geweſen, Aum die Dreiſtigkeit noch weiter
treibend, ſchließlich Italien das unſchätzbare Gut des Glaubens und der
katholiſchen Religion 3u entreißen“.

Am 15 Junit  Q 1887 ſchrieb Leo den Kardinal  Staats
ſekretär Rampolla: 77  1E die Dinge etzt liegen, ſin Wir offenbar mehr
V fremder als in eigener Gewalt und S äng von der Willkür anderer
ab, und wie CS ihnen gefällt, e na dem Wechſel von Perſonen
und Umſtänden Unſere Daſeinsbedingungen V  I ändern. Und arunt
mußten Wir immer für den römiſchen eine wirkliche Souverä⸗
nität zurückfordern, nicht aus Ehrgeiz oder Idi  er Herrſchſucht, ſon⸗
dern wahren und wirkſamen Schutz ſeiner Unabhängigkeit und Freiheit.“

In den Jahren 1887 und 1888 erhoffte ⁰ XIII vom eu  en
Msgr. Galimbertikr eine Aktion zur Löſung der römiſchen rage

unterhandelte arüber mehrmals mit Bismarck, jedo ohne greifbares Re
ſultat Der Reichskanzler äußerte 3 gegenüber dem päpſtlichen iplo
maten, verſtehe, daß CS ohne Territorium keine ahre Unabhängigkeit
für den gebe und verſprach ſeine Mitwirkung zur Wiederherſtellung
der weltlichen errſcha doch mu nian den richtigen Moment wählen.

Leo III Dar ſeinem Vaterland aufrichtig Ugetan. So 0
die an gereicht zur Beendigung des Konfliktes, hätte ſich mit dem

Mindeſtmaß der unbedingt nötigen Freihei und Unabhängigkeit begnügt.
Doch die Freimaurerei wachte. 1883 warnte ihr Großmeiſter Lemmi vor
der Reaktion des Vatikans und „anderer höchſter Stellen“, d ver

ſchiedener Mitglieder der königlichen Familie. Die offizielle „Rivista della
Massoneria Italana“ ſchrieb 1884 „Das Volk, welches jedesmal,
8 feſten Willen zeigte, den Machthabern ſeinen Willen auch aufzuzwingen
erſtand, das Volk, welches die noch weinenden Staatslenker dazu trieb,
daß ſie durch die Breſche der 0 Pia mn Rom eindrangen, muß eute
verhindern, daß eine ungeheuerliche Verſöhnung dem um ſeine frühere
Macht wieder zurückgebe und ſo ſelbſt den Schatten der wenigen Freiheiten
zerſtöre, die uns noch übrig leiben  1

1886 ſcheint in Hofkreiſen eine gewiſſe Geneigtheit zur Ausſöhnung
mit dem Papſte beſtanden zu aben Wie eimn Damoklesſchwert hingen dieſe
Befürchtungen über der Freimaurerei. Miniſterpräſident war damals der
Freimaurer Depretis Ihn erinnerte der Großmeiſter des Großorients,
Adriano Lemmi, ſeine Pflicht“ m ſolgendem bezeichnenden
Schreiben:43
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Schreiben: „. . . . Im Namen der italieniſchen Freimaurerei fordere ichIm (amen der italieniſchen Freimaurerei ordere ich
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der Regierung, daß bezüglich der von faſt der geſamten Preſſe denun—
zierten Anzeichen einer klerikalen Verſchwörung gegen das Vaterland
verzüglich entweder volles Licht geſchaffen oder mit der ganzen Strenge der
Gerechtigkeit eingeſchritten werde Inzwiſchen Trkläre ich, daß die Frei
maurerlogen nicht davon ablaſſen werden, das öffentliche Gewiſſen gegen
die Umtriebe des Vatikans zu ſchärfen und ſeine Wachſamkeit aufs äußerſte
3u teigern. Rom, 17 Februar 1886 Der Großmeiſter Adriano Lemmi.“

Als „klerikale Verſchwörung das Vaterland“ wagte Lemmi
Beſprechungen zu bezeichnen, die im geheimen Kronrate des Quirinals
über die Mittel und Wege, eine Ausſöhnung mit dem Vatikan erbeizu⸗
führen, ſtattgefunden hatten. (eiun altes, heißes Sehnen nach Frieden mit
ſeinem Vaterlande ſprach Leo NIII In ſeiner Kardinals-Allokution
2 Mai aus Er wünſchte Beſeitigung des Zwieſpaltes „incolumi
justitia 61 Sedis Apostolicae dignitate“ Die fanatiſche Agitation der
Freimaunrerei errei  * indes, daß jeder Gedanke AQn Ausſöhnung aufgegeben
vurde Fur Jahre gewann eine mächtige kirchenfeindliche Strömung im
Lande die Oberhand. 1894 ſcheint der Papſt ern Minimum von Terri⸗
ortum nit effektiver Souveränität von Italien verlangt zu aben Da
mals bvar die öffentliche Meinung m Italien franzoſenfeindlich. Da
Leo XIII Frankreich beſonders Ugetan ſchien, hieß 8 IMR radikalen
Lager, ein Fleckchen päpſtliche Souveränität auf italieniſcher Erde bedeute
für Italien den Feind, Frankreich Im Lande Gerüchte auftauchten,
daß der Papſt mit Criſpi unterhandelt hätte, dementierte Criſpi ſie Am

17 V  Uli 1895 In ſchroffer Weiſe im Senat, wobei ETL bemerkte, daß die
italieniſche Regierung unrecht hätte, mit dem ieden zu ſchließen.
Weniger als ern Jahr ſpäter mußte Criſpi die politiſche Uhne verlaſſen
infolge der furchtbaren Niederlage, welche die Italiener Qam März 1896
bei Adua erlttten Bekannt iſt die Intervention Leos XII heim Negus
von Abeſſinien zugunſten der italieniſchen Gefangenen. ieder zitterte die
„grüne Sekte“ vor Furcht, König Humbert könne an eine Ausſöhnung
mit dem denken

Am Jänner ſchrieb Fürſt Bismarck Leo XIII „Eure
Heiligkeit bemerken, nichts entſpreche mehr dem Geiſt Und Weſen des
Papſttums, als ſich Mn Friedenswerken betätigen. Eben dieſer Gedanke
eitete mich, als ich Eure Heiligkeit bat, das dle Amt des Schiedsrichters
. der Karolinenfrage) anzunehmen.“

Unermüdlich für die Erhaltung des Weltfriedens beſorgt, gab Leo
auch die eY Anregung 3u einer internationalen Friedenskonferenz
Nuntius Arnaſſt verhandelte arüber nit Zar Nikolaus II., der die ache
mM die Hand nahm. Vor allem lud der rUſſiſche Autokrat den Papſt ein,
das geiſtliche Oberhaupt vieler Millionen, den hochweiſen Papſt, der im
Konſiſtorium 1 Februar 1899 auf das von ott der I au.
vertraute Amt der Friedensſtiftung hingewieſen 0  E Niemand widerſetzte
ſich der Beteiligung des Heiligen Stuhles, ausgenommen jener, der, wie
Leo XIII. ſich m ſeiner Konſiſtorialanſprache vom Dezember
ausdri  E, „durch die Eroberung Roms den höchſten Hierarchen der Kirche
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ſeiner Macht unterworfen hatte Italien bekundete ſein E  2 Gewiſſen
wegen der römiſchen Frage, indem eS Unter dem Vorwand, der Papfſt ſei
nicht mehr nig, ſich ſeiner Vertretung im Haag widerſetzte mit der

rohung, andernfalls ſelbſt dem Kongreß fernzubleiben. Deutſchland und
Oeſterreich onnten mit Rückſicht auf die Abrüſtungsfrage thren Bundes
genoſſen nicht im Stiche laſſen und ſo wurde der Inſpirator der Konferenz
übergangen, obwohl alle Welt überzeugt war, daß eine Vertretung der
öchſten moraliſchen Autorität der Welt den Beratungen förderlich
ſein würde. In einem Schreiben vom Mai 1899 Hat die Königin
der Niederlande den Papſt, u mo dennoch der Konferenz ſein Sohl⸗
wollen und ſeine „wertvolle moraliſche Unterſtützung“ zuwenden. (CO
etonte un ſeiner Antwort vom 29 Mai, daß der vermöge ſeiner
göttlichen Sendung vom Stifter der Kirche eine Autorität beſitze, we
alle Völker mfaßt, und daß ES der Natur ſeines Amtes und der viel
hundertjährigen Tradition des Apoſtoliſchen Stuhles entſpreche, ſolchen
Friedensunternehmungen nicht bloß moraliſche Unterſtützung gewähren,
ondern auch werktätig daran mitzuwirken.

Der Heilige Vater mu In dem benſo ungerechten te örichten
Widerſtande der italieniſchen Machthaber eine chwere Verletzung der geiſt⸗
en Autorität des Oberhauptes der 11 erbhlicken Im vorerwähnten
Konſiſtorium konnte mit vollem Recht erklären, daß ni angemeſſener
geweſen wäre als die Vertretung des Heiligen Stuhles auf der Friedens⸗
konferenz. „Die Gerechtigkeit fördern“, ſo rief aus, „den Frieden
feſtigen, die Streitigkeiten verhindern, äng göttlichen illens mit
dem Papſttum eng zuſammen! Daß Unſere Vorgänger ſehr oft dieſes Amt
ausgeübt aben, iſt ſo bekannt, daßz man nicht einmal daran 3u erinnern
braucht. Welcher Feindſeligkeit muß man von ſeiten der Leute gewärtig
ſein, die ſich nicht ſcheuen, im ngeſicht Europas der Heiligkeit von Rechten
und Pflichten, die von ſelbſt Aaus dem Apoſtoliſchen Miniſterium hervor⸗
gehen, Gewalt anzutun?“ Was anders Dbare die Beteiligung des Papſtes

einer internationalen Friedenskonferenz geweſen als die Betätigung eines
Hauptteils ſeiner geiſtlichen Gewalt? Neu⸗Italien E das Aum
ſeiner weltlichen Herrſchaft beraubt uUunter der Zuſicherung ungeſchmälerter
Ausübung ſeiner geiſtlichen Gewalt. Das wahre Ziel der Sektierer wurde
jedoch wieder einmal offenbar, als ſie durch die Ausſchließung des Papſtes

Friedenskongreß ſeine geiſtliche Souveränität verletzten.
Auch der milde Pius — —5 der Mann Gottes, der das en der

Welt und die Schwierigkeiten des Lebens kannte und alle röſten wollte,
Er, von dem man agen kann, was der heilige E. von xr

＋ agte
„pertransiit benefaciendo“*, bezeichnete gleich ſeinen Vorgängern die dem
Oberhaupt der Kirche aufgezwungene Lage als durchaus unannehmbar.
Oft verlangte volle und wirkliche Unabhängigkeit, geeignet, allen als
ſichere Garantie ſeiner ſtändigen, unbeſchränkten Freiheit 3 erſcheinen.
vatikaniſchen Weißbuch von 1905 heißt eS: 7 iſt von vitaler ichtig
keit für den Papſt, daß In Wirklichkeit und m der öffentlichen Meinung
berall und immer unabhängig ſei von jeglicher Zivilgewalt, und damit

„Theol.⸗prakt. Quartalſchrift“ LIL 1916
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dies erreicht werde, hat ſich bisher kein anderes Mittel gefunden als ein
eigenes und unabhängiges Territorium.“ Doch ließ Pius beſonders m
der zweiten Hälfte ſeines Pontifikats erkennen, daß gerne hereit ſei, auch
jede andere Löſung zu prüfen, ob ſie das Oberhaupt der Kirche ſowohl
vor den Gewalttätigkeiten der Piazza te einem ruck der Regierung
ſicherſtellen önnte. Den päpſtlichen Standpunkt hat immer wieder
energi vertreten, auch IM Einquantenariojahr 1911 In einer an

Februar an einen Pilgerzug aus Genua gerichteten Anſprache
wies hin auf „die Bitterniſſe, die immer chwerer werden durch die N.
aufgenötigte Lage, welche täglich unerträglicher wird“. „Die heiligen
Rechte der päpſtlichen Souveränität ſeien niedergetreten worden

17⁴ klagte
in einem reiben vom September 1910 den Kardinalvikar
Respighi.

In der at E ſeit 1870 der Zuſtand Italiens die Suprematie
des Revolutionsprinzips über das Autoritätsprinzip hin Die altehrwür⸗
digſten, heiligſten, mit den erhabenſten Weltintereſſen innigſt verknüpften
Herrſcherrechte werden Ian Rom mißa In Italien herrſcht die Frei
maurerſekte. Unter ihrem ruck nußte auch der langjährige „Diktator“
Giolitti manchmal inge un, die ETL ieber unterlaſſen hätte. Die meiſten
Abgeordneten verſchwiegen In der Oeffentlichkeit ihre beſſere Geſinnung Qus

Furcht vor der öffentlichen Meinung, auf E  e die Freimaurerei den
größten Einfluß hat Immer wieder wurde die Freiheit des 2 m
der Leitung der Kirche durch tolle Uebergriffe der Staatsgewalt auf kirch⸗
E Gebiet Unterdrückt. Am meiſten ärgerte eS die Machthaber,
em Biſchof oder führender Laie die Notwendigkeit der Freiheit und nab
hängigkeit des Papſtes proklamierte Wie Pius IXX 1848, 0 1e. ſich
heute Benedikt 4˙ der triumphierenden Revolution gegenüber. Sie ver

angt, daß PY ſeinen univerſalen Charakter als Oberhaupt der Weltkirche
außeracht aſſe, ſich als Biſchof von Rom, höchſtens als Primas
von Italien zu fühlen

Daß das Garantiegeſetz im Weltkrieg völlig verſagt hat, iſt etann
Sgr Hiptmair hat die betreffenden orgänge ii dieſer Zeitſchrift he
leuchtet. e recht 6 der Philoſoph und Politiker Giuſeppe Ferrari,
als ET 1871 mn der Abgeordnetenkammer ſeinen Kollegen ins Geſicht
agte, ſie ſelbſt glaubten nicht die dem Pa  6 und der 1 ver

ſprochene Freiheit und aähen m der Phraſe von der „freien Kirche im
freien Staat“ NUTL einen politiſchen erz Ferrari var nichts weniger
als „klerika ſeine offenherzige Aeußerung iſt ſo bemerkenswerter.

Des Heiligen aters  N  —  2 ureigene Oe  —  ache iſt es, zu beſtimmen, welche
Garantien ihm enügen würden. Doch ſteht mit Sicherheit feſt, daß ute  2
mals das Garantiegeſetz als aſt für Verhandlungen dienen kann. An
die Wiederherſtellung des Kirchenſtaates IR alten mfange en wohl auch
der Papſt nicht, auch ein unabhängiger Territorialbeſitz für eine
würdige, freie und wirkungsvolle Regierung der 1 zweifellos dringend
notwendig erſcheint.


